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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des 
Bundeskanzleramtes 

1. Abgeordnete 
Martina Renner 
(DIE LINKE.) 

In welchen Zeiträumen sind bezogen auf welche 
thematischen Arbeitsschwerpunkte des Aufgaben-
profils der Bundesregierung die vom Bundesnach-
richtendienst betreffend internationale Polizeibe-
hörden (u. a. Interpol, Europol; – vgl. www.spiegel. 
de/politik/deutschland/bundesnachrichtendienst- 
ueberwachte-interpol-a-1144256.html) gesteuerten 
Suchbegriffe und Selektoren eingesetzt worden? 

Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche 
vom 2. Mai 2017 

Der Bundesnachrichtendienst hat den gesetzlichen Auftrag, zur Gewin-
nung von Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicher-
heitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind, die 
erforderlichen Informationen zu sammeln und auszuwerten (§ 1 Ab-
satz 2 Satz 1 BNDG). Eine Aufklärung der Organisationen Interpol oder 
Europol als solche ist von diesem Auftrag nicht gedeckt. 

Eine Erfassung einzelner Kommunikationen von Angehörigen europäi-
scher oder internationaler Organisationen – einschließlich Polizeidienst-
stellen – zwecks Gewinnung von auftragsrelevanten Erkenntnissen ist 
jedoch in Einzelfällen bei Einhaltung der Vorgaben des Gesetzes über 
den Bundesnachrichtendienst (BNDG) zulässig. So kann eine Steuerung 
von Suchbegriffen zu Angehörigen internationaler Organisationen – ein-
schließlich Polizeidienststellen – im Rahmen der Ausland-Ausland-
Fernmeldeaufklärung im Einzelfall statthaft sein. Voraussetzung ist, 
dass Suchbegriffe verwandt werden, die für die Aufklärung von Sach-
verhalten nach § 6 Absatz 1 BNDG bestimmt und geeignet sind. Diese 
müssen zudem im Einklang mit den außen- und sicherheitspolitischen 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland stehen (vgl. § 6 Absatz 2 
BNDG). Eine Steuerung von Suchbegriffen zu Angehörigen europäi-
scher Organisationen kann bei Vorliegen der zusätzlichen gesetzlichen 
Voraussetzung nach § 6 Absatz 3, § 9 Absatz 2 und 5 BNDG im Einzel-
fall zulässig sein. 

 
2. Abgeordnete 

Martina Renner 
(DIE LINKE.) 

Wann war die Bundesregierung über dieses Vor-
gehen informiert worden, und wie bewertet sie 
die Ausspähung internationaler Polizeibehörden? 

Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche 
vom 2. Mai 2017 

Vor der Novellierung des BNDG im Jahr 2016 gab es keine gesetzlich 
geregelten Unterrichtungspflichten zur Steuerung von Suchbegriffen im 
Rahmen der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung. Darüber hinaus 
wird auf die in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hin-
terlegte, als geheim eingestufte Antwort verwiesen. 
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Mit der Novellierung des BNDG im Jahr 2016 wurden entsprechende 
Unterrichtungspflichten gegenüber dem Bundeskanzleramt sowie dem 
Unabhängigen Gremium gesetzlich geregelt, vgl. § 9 Absatz 2 Satz 2 
und Absatz 5 BNDG. 

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts 

3. Abgeordnete 
Monika Lazar 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
aus dem Einsatz der spanischen Polizei gegen die 
Fans des FC Bayern München während des Cham-
pions-League-Spiels bei Real Madrid am 18. Ap-
ril 2017, und welche Schritte wird die Bundesregie-
rung gegenüber den spanischen Behörden einleiten, 
um gegen den Polizeieinsatz Protest einzulegen 
und Aufklärung des Einsatzes zu verlangen (vgl. 
www.spiegel.de/sport/fussball/bayern-muenchen- 
schaltet-nach-polizeieinsatz-bundesregierung-ein- 
a-1144385.html)? 

Antwort des Staatsministers Michael Roth 
vom 2. Mai 2017 

Die Bundesregierung setzt sich für eine Aufklärung der Ereignisse ein 
und hat die spanischen Behörden um Stellungnahme gebeten. Der deut-
sche Botschafter in Spanien, Peter Tempel, hat sich in diesem Sinne an 
die zuständigen Stellen im spanischen Innenministerium gewandt. 
Ebenfalls hat das Auswärtige Amt Kontakt mit der spanischen Botschaft 
in Berlin aufgenommen. 

Nach Angaben der spanischen Botschaft in Berlin liegt der Fall einem 
Untersuchungsrichter vor, der über das weitere Vorgehen entscheiden 
wird. Unsere spanischen Partner haben zugesichert, die Bundesregie-
rung über den weiteren Verlauf des Verfahrens zu informieren. Die Bun-
desregierung steht zudem mit dem FC Bayern München in dieser Ange-
legenheit in Kontakt. 
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4. Abgeordneter 
Omid Nouripour 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern setzt sich die Bundesregierung der ma-
ledivischen Regierung gegenüber für den Schutz 
der Meinungs- und Pressefreiheit auf den Maledi-
ven ein, und wie verhält sie sich in diesem Zusam-
menhang zu dem Mord an Bloggern wie Yameen 
Rasheed (www.theguardian.com/world/2017/apr/ 
23/maldives-blogger-yameen-rasheed-stabbed-to- 
death-in-capital)? 

Antwort des Staatssekretärs Walter J. Lindner 
vom 2. Mai 2017 

In Gesprächen mit offiziellen Vertretern der Malediven in Berlin und 
Malé setzen sich das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Co-
lombo regelmäßig für den Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit ein. 

Im Dezember 2016 fand ein vom Auswärtigen Amt finanzierter Medi-
enworkshop für maledivische Nachwuchsjournalisten in Colombo statt. 
Zielsetzung war die Fortbildung der Teilnehmenden unter anderem in 
dem Bereich Informationsgewinnung/Recherchen. Mit der Unterstüt-
zung fundierter und unparteilicher Berichterstattung soll der zunehmen-
den Einschränkung demokratischer Rechte auf den Malediven entgegen-
gewirkt werden. 

Der Mord am Blogger Yameen Rasheed belegt, welchen Gefahren kriti-
sche Journalisten auf den Malediven ausgesetzt sind. Yameen 
Rasheed hatte vor seiner Ermordung mehrere Todesdrohungen erhalten. 

Die deutsche Botschaft in Colombo hat unmittelbar nach dem Mordfall 
öffentlich auf die Aufgabe der maledivischen Regierung hingewiesen, 
auch ihre Kritiker zu schützen. Vertreter der Botschaft haben in einem 
Gespräch mit dem Staatssekretär des maledivischen Außenministeri-
ums, Ahmed Khaleel, erneut die Bedeutung der Presse- und Meinungs-
freiheit für ein demokratisches Gemeinwesen hervorgehoben und die 
Notwendigkeit konsequenter Ermittlungen im Mordfall des Bloggers 
Yameen Rasheed unterstrichen. Der Staatssekretär versicherte, dass die 
Regierung der Malediven alle Anstrengungen unternehme, den Mordfall 
schnell und gründlich aufzuarbeiten. 

Auch der Europäische Auswärtige Dienst sowie das Büro des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte äußerten sich in 
diesem Sinne. Die deutsche Botschaft steht zudem in persönlichem Kon-
takt zu den Angehörigen des Ermordeten und zu Journalisten auf den 
Malediven. 
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5. Abgeordneter 
Omid Nouripour 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern drängt die Bundesregierung auf die plan-
mäßige Abhaltung der mehrfach aufgeschobenen 
Kommunalwahlen auf den Malediven am 6. Mai 
2017, und wie verhält sie sich zu den etwaigen 
Antworten der maledivischen Regierung (http:// 
maldivesindependent.com/politics/local-council- 
elections-mdp-questions-accuracy-of-voter-registry- 
130145)? 

Antwort des Staatssekretärs Walter J. Lindner 
vom 2. Mai 2017 

Die deutsche Botschaft in Colombo hat sich gegenüber dem Staatssekretär 
des maledivischen Außenministeriums wiederholt für die ordnungsge-
mäße Durchführung freier und fairer Kommunalwahlen eingesetzt. Am 
27. April versicherte Staatssekretär Ahmed Khaleel, dass die Vorberei-
tungen für die Wahlen am 6. Mai angelaufen seien und die Parteien für 
ihre Kandidaten würben. 

 

6. Abgeordneter 
Omid Nouripour 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie verhält sich die Bundesregierung zu den Ak-
tivitäten ausländischer Regierungen und Investoren 
beim Erwerb von Inseln auf den Malediven, deren 
vermeintliche Intransparenz in der maledivischen 
Bevölkerung erheblichen Unmut erzeugt (http:// 
thediplomat.com/2017/04/will-saudi-investment- 
be-the-spark-to-ignite-the-maldives-political- 
tinderbox/)? 

Antwort des Staatssekretärs Walter J. Lindner 
vom 2. Mai 2017 

Die Bundesregierung sieht keine rechtliche Grundlage, in Grundstücks-
geschäfte einzugreifen, die zwischen Dritten auf dem Gebiet eines anderen 
Staates und nach dessen Recht stattfinden. Die Bundesregierung weist 
in ihren Gesprächen mit offiziellen Vertretern der Malediven aber regel-
mäßig darauf hin, dass Intransparenz und Korruption einer nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung abträglich sind. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern 

7. Abgeordnete 
Renate Künast 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Mit welchen Maßnahmen prüft die Bundesregie-
rung, ob und inwiefern Anbieter (bitte auflisten) 
von Leihfahrrädern die in Deutschland geltenden 
Datenschutzbestimmungen einhalten (vergleiche 
„Leihräder-Boom in China – Datenkrake auf zwei 
Rädern“ vom 16. April 2017 auf www.tagesschau. 
de/ausland/china-leihfahrraeder-101.html)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder 
vom 4. Mai 2017 

Die Kontrolle der Einhaltung der in Deutschland geltenden Datenschutz-
bestimmungen obliegt den Aufsichtsbehörden für den Datenschutz. Im 
konkreten Fall sind für die Kontrolle der Einhaltung der Datenschutzbe-
stimmungen durch Anbieter, die Leihfahrräder privatwirtschaftlich be-
treiben, die jeweiligen Landesbeauftragten für den Datenschutz zustän-
dig. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz 

8. Abgeordnete 
Renate Künast 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung 
zu den von den in Deutschland ansässigen Anbie-
tern Facebook, Twitter und Google+ ergriffenen 
Maßnahmen gegen Betrug und gegen unfaire 
Nutzungsbedingungen in sozialen Medien vor , 
wie von der Europäischen Kommission mit Frist 
bis Mitte April dieses Jahres gefordert wurde, und 
plant die Bundesregierung, sich für die Einhal-
tung der geltenden Vorgaben einzusetzen (ver-
gleiche „Zahl der betrogenen Verbraucher in den 
Social Media wächst: Facebook, Twitter und 
Google+ arbeiten an Lösungen“, https://ec.europa. 
eu/germany/news/zahl-der-betrogenen-verbraucher- 
den-social-media-w%C3%A4chst-facebook-twitter- 
und-google-arbeiten_de)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kelber 
vom 4. Mai 2017 

Eine Auswertung von Studien und Verbraucherbeschwerden durch die 
zuständigen Behörden des europäischen Behördennetzwerkes zur (grenz-
überschreitenden) Verbraucherrechtsdurchsetzung (CPC-Netzwerk) und 
die Europäische Kommission als Koordinator hat gezeigt, dass im Hin-
blick auf Plattformen im Bereich von Social Media Handlungsbedarf be-
steht. Die Verbraucherschutzbehörden werden nach der Verordnung über 
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die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (EG) Nr. 2006/2004 (soge-
nannte CPC-Verordnung) tätig. In diesem Rahmen finden derzeit gemein-
same Aktivitäten von zuständigen CPC-Behörden statt. 

Die gemeinsamen Aktivitäten richten sich gegen Facebook, Twitter und 
Google+ als Social-Media-Plattformbetreiber und beziehen sich auf 
zwei Bereiche: 

a) Einige AGB-Klauseln der Plattformbetreiber, die die Plattformbetrei-
ber in einigen Ländern verwenden, wurden als missbräuchlich gerügt 
(z. B. Gerichtsstand in Kalifornien; Verzicht der Verbraucher auf Rechte; 
Verschleierung kommerzieller Kommunikation durch Plattformbe-
treiber) und die Unternehmen wurden aufgefordert, die betroffenen 
AGB-Klauseln abzuändern. 

b) Es soll ein Kooperationsmechanismus mit den Plattformbetreibern er-
arbeitet werden, um Abofallen oder anderweitige Verstöße, die durch 
Dritte auf den Plattformen verbreitet werden, schneller melden und 
effizienter bearbeiten zu können. 

Nachdem eine gemeinsame Stellungnahme von CPC-Behörden und der 
Europäischen Kommission an die Plattformbetreiber übermittelt worden 
war und die Unternehmen erste Rückmeldungen übermittelt hatten, fand 
am 16. März 2017 ein Treffen der teilnehmenden CPC-Behörden sowie 
der Europäischen Kommission mit den Plattformbetreibern statt. Hierzu  
wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht, auf die sich auch die stän-
dige Vertretung der Europäischen Kommission in der zitierten Meldung 
bezieht. Die ursprüngliche Pressemitteilung ist unter folgendem Link ab-
rufbar: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-631_en.htm. 

Die Plattformbetreiber wurden aufgefordert, weitere Vorschläge zu un-
terbreiten, mit denen sie beabsichtigen, den geltend gemachten Beden-
ken Rechnung zu tragen. Die vor einigen Tagen übermittelten Antworten 
der Plattformbetreiber werden derzeit von den CPC-Behörden und der 
Europäischen Kommission evaluiert. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz beteiligt 
sich als zuständige CPC-Behörde an den gemeinsamen Aktivitäten des 
CPC-Netzwerks und nahm auch an dem Treffen mit den Plattformbe-
treibern am 16. März 2017 teil. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Finanzen 

9. Abgeordneter 
Dr. Thomas 
Gambke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

In welchen Punkten und warum weicht der vor-
liegende Gesetzentwurf der Bundesregierung zu 
dem Abkommen vom 21. November 2016 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Panama zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen betreffend den Betrieb von Seeschiffen 
oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr 
(Bundestagsdrucksache 18/11878) vom aktuellen 
OECD-Muster DBA (Stand 2014) ab? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 2. Mai 2017 

Das OECD-Musterabkommen bezieht sich umfassend auf Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen. Das mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf vorgelegte Abkommen vom 21. November 2016 mit Panama (Dop-
pelbesteuerungsabkommen – DBA) ist auf Einkünfte von Unternehmen 
aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationa-
len Verkehr begrenzt. Insoweit folgt das DBA dem OECD-Musterab-
kommen im Wesentlichen. Dies betrifft zunächst Artikel 1 (Geltungsbe-
reich), Artikel 2 (Unter das Abkommen fallende Steuern), Artikel 3 (All-
gemeine Begriffsbestimmungen) und Artikel 4 (Ansässige Person). 

Artikel 5 bestimmt entsprechend dem Artikel 8 des OECD-Musterab-
kommens, dass Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luft-
fahrzeugen im internationalen Verkehr nur in dem Staat besteuert wer-
den dürfen, in dem sich der Ort der Geschäftsleitung des Unternehmens 
befindet, das die Schiffe oder Luftfahrzeuge betreibt. Artikel 5 Absatz 2 
regelt, dass – entsprechend deutscher DBA-Politik – auch Einkünfte aus 
der Vercharterung von leeren Seeschiffen und Luftfahrzeugen sowie aus 
der Nutzung oder Vermietung von Containern zu diesen Einkünften 
gehören. Artikel 5 Absatz 3 regelt entsprechend dem OECD-Musterab-
kommen, dass Artikel 5 Absatz 1 auch für Gewinne aus der Beteiligung 
an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen 
Betriebsstelle gilt. 

Artikel 6 weist entsprechend Artikel 13 Absatz 3 des OECD-Musterab-
kommens das Besteuerungsrecht für Einkünfte aus der Veräußerung von 
Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen Verkehr be-
trieben werden, und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser 
Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, ebenfalls ausschließlich dem Vertrags-
staat zu, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unter-
nehmens befindet. 

Die Artikel 7 bis 9 regeln die zur Durchführung des Abkommens not-
wendige Zusammenarbeit der Vertragsstaaten, das Inkrafttreten und das 
Außerkrafttreten des Abkommens. 

Im Übrigen wird auf die Denkschrift zum Abkommen (Seite 11 auf 
Bundestagsdrucksache 18/11878) verwiesen. 
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10. Abgeordneter 
Udo Schiefner 
(SPD) 

In welchen Städten/Gemeinden sollen im Rahmen 
der Einrichtung von Digitalsprechfunkzentralen 
(DFZ) der Bundeszollverwaltung die fünf Digi-
talsprechfunkzentralen im Bundesgebiet errichtet 
werden, und ist es geplant, diese der Generalzoll-
direktion/ZKA VIII zu unterstellen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 4. Mai 2017 

Die Digitalfunkzentralen der Zollverwaltung sollen an den Standorten 
Görlitz, Kleve, Lörrach, Stralsund und Wernberg-Köblitz eingerichtet 
werden. Eine Anbindung der Digitalfunkzentralen an das Zollkriminal-
amt (als Teil der Bundesoberbehörde Generalzolldirektion) ist derzeit 
nicht geplant. 

 
11. Abgeordnete 

Azize Tank 
(DIE LINKE.) 

Welche Hinweise hat die Bundesregierung darauf, 
dass Nachweise von deutschen Behörden über die 
Deportation, den Aufenthalt bzw. die Verfolgung 
von rumänischen Staatsbürgern in Ghettos im na-
tionalsozialistischem Einflussbereich in Transnis-
trien, die im Zusammenhang mit der Anwendung 
des rumänischen Gesetzes 189/2000, insbesondere 
von Roma-Überlebenden, bei rumänischen Ver-
sorgungsämtern vorgelegt werden, nicht aner-
kannt werden, und welche konkreten Maßnahmen 
unternimmt die Bundesregierung, damit die Be-
troffenen für die NS-Verfolgung entschädigt wer-
den (bitte die Maßnahmen nach Datum und betei-
ligter Behörde auflisten)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jens Spahn 
vom 26. April 2017 

Die Bundesregierung hat keine Hinweise darauf, dass Nachweise von 
deutschen Behörden über die Deportation, den Aufenthalt bzw. die Ver-
folgung von rumänischen Staatsbürgern in transnistrischen Ghettos 
im Zusammenhang mit der Anwendung des genannten rumänischen Ge-
setzes 189/2000 nicht anerkannt werden. 

Verfolgte des Nationalsozialismus, die während eines Aufenthaltes in 
einem Ghetto im nationalsozialistischen Einflussbereich freiwillig gear-
beitet haben, können bei Erfüllung der Kriterien eine einmalige Aner-
kennungsleistung für Arbeit im Ghetto ohne Zwang erhalten. Die Re-
cherchen für Ghettos in Transnistrien, in denen vor allem Angehörige 
der Volksgruppe der Roma festgehalten wurden, wurden in den vergan-
genen Monaten intensiviert. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden ca. 
20 zusätzliche Orte in der betreffenden Region als Ghettos neu aner-
kannt. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie 

12. Abgeordnete 
Sylvia Kotting-Uhl 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche konkreten, wesentlichen Abweichungen 
gegenüber den Berechnungen, die dem Gesetz zur 
Neuordnung der Verantwortung der kerntechni-
schen Entsorgung zugrunde lagen, gab es hin-
sichtlich der einzelnen Positionen, aus denen sich 
die gemäß diesem Gesetz von den Atomkraftwerke 
betreibenden Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) in den öffentlich-rechtlichen Fonds einzu-
zahlende Summe von nunmehr rund 24 Mrd. 
Euro zusammensetzt (vgl. Pressemeldung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) vom 12. April 2017; bitte möglichst kon-
krete und ausführliche Angaben; mit „Positionen“ 
sind explizit nicht Kraftwerks- oder EVU-spezifi-
sche Positionen, sondern EVU-übergreifende Kos-
ten- bzw. Beitragspositionen gemeint, wie bei-
spielsweise die in Anlage 1 des vom BMWi in 
Auftrag gegebenen sogenannten Stresstests der 
EVU-Rückstellungen vom 9. Oktober 2015 aufge-
führten), und welche waren die jeweiligen kon-
kreten Gründe für die Abweichungen (bitte eben-
falls möglichst konkrete und ausführliche Anga-
ben machen)? 

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake 
vom 27. April 2017 

Die durch Rechtsverordnung gemäß § 15 Absatz 1 des Entsorgungs-
fondsgesetzes festzulegenden Einzahlungsbeträge zum Stichtag 31. De-
zember 2016, bei denen die Differenz zwischen den für die Jahre 2015 
und 2016 kalkulierten Ausgaben der Einzahlenden und den durch einen 
Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigten 
tatsächlichen Ausgaben der Einzahlenden berücksichtigt wird, stehen 
derzeit noch nicht fest, da die Prüfung der vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie hierfür beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft noch andauert. 

Unter Zugrundelegung der in Anhang 2 des Entsorgungsfondsgesetzes 
genannten Einzahlungsbeträge von insgesamt 23,556 Mrd. Euro zum Stich-
tag 31. Dezember 2016 und der gemäß § 7 Absatz 2 des Entsorgungs-
fondsgesetzes vorgeschriebenen Aufzinsung von 4,58 Prozent p. a. ergibt 
sich – ohne Berücksichtigung von möglicherweise von den Betreibern 
noch geltend zu machenden Ausgaben zwischen dem 1. Januar und dem 
30. Juni 2017 – zum Zahlungsstichtag 1. Juli 2017 ein rechnerischer Ge-
samtbetrag von rund 24,095 Mrd. Euro. Auf diesen Betrag, der sich auf-
grund der Rechtsverordnung gemäß § 15 Absatz 1 des Entsorgungs-
fondsgesetzes und der ggf. noch in Abzug zu bringenden Ausgaben der 
Betreiber verändern kann, wurde in der zitierten Pressemitteilung Bezug 
genommen. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales 

13. Abgeordneter 
Hubert Hüppe 
(CDU/CSU) 

Wie hoch waren die Gesamtkosten aus dem Haus-
halt der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen 
in Berufsbildungswerken laut § 35 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) jeweils in 
den Jahren von 2011 bis 2016, und wie viel Kos-
ten entstanden pro Teilnehmer im Schnitt für die 
oben genannten Jahre (bitte nach Personen mit 
psychischen, geistigen, körperlichen und ande-
ren Behinderungen aufschlüsseln)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 2. Mai 2017 

Angaben zu den Ausgaben und Durchschnittskosten für Maßnahmen in 
Berufsbildungswerken liegen aus Daten der Bundesagentur für Arbeit 
vor und sind in Tabelle 1 dargestellt. Eine weitere Aufschlüsselung der 
Kostensätze nach Behinderungsarten liegt nicht vor, da die Bundesagen-
tur für Arbeit in ihren Finanzsystemen grundsätzlich keine Differenzie-
rung nach bestimmten Personengruppen vornimmt. 

Tabelle 1: Ausgaben und Durchschnittskosten für Maßnahmen in Be-
rufsbildungswerken, in EUR, Zeitreihe 
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14. Abgeordneter 
Hubert Hüppe 
(CDU/CSU) 

Wie oft folgt den Leistungen im Berufsbildungs-
werk absolut und relativ zur Anzahl der betreuten 
Menschen mit Behinderung (wiederum bitte nach 
psychischer, geistiger, körperlicher und anderer 
Behinderung aufschlüsseln) innerhalb eines Jah-
res nach Beendigung der Maßnahme die Auf-
nahme eines Arbeitsverhältnisses auf dem ersten 
Arbeitsmarkt, im Arbeitsbereich einer Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung, in einer anderen 
Maßnahme oder die Arbeitslosigkeit? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 2. Mai 2017 

Daten der Bundesagentur für Arbeit zu den Austritten von Teilnehmen-
den an Maßnahmen in Berufsbildungswerken liegen für die Jahre von 
2011 bis 2015 vor. Eine Differenzierung nach der Behinderungsart der 
Maßnahmeteilnehmenden ist allerdings erst ab dem Jahr 2013 möglich. 

Es können nur Angaben zum Verbleib von Teilnehmenden an Maßnah-
men in Berufsbildungswerken zu bestimmten Stichtagen nach dem Aus-
tritt aus der Maßnahme gemacht werden. Deshalb wird in der folgenden 
Tabelle 2 der Zeitpunkt zwölf Monate nach Austritt aus der Maßnahme 
betrachtet. 

Aus der Tabelle 2 geht die Einmündung in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung (darüberhinausgehende Einmündungen in den ersten Ar-
beitsmarkt stehen nicht zur Verfügung) und in Arbeitslosigkeit hervor. 
Endgültige Daten zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung lie-
gen erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten vor. Deshalb sind in 
der Tabelle 2 für das Austrittsjahr 2015 die Abgänge in die sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung, zum Zeitpunkt von zwölf Monaten 
nach Beendigung der Maßnahme, nicht verfügbar. 

Im Berichtsjahr 2015 gab es rund 11 800 Austritte von Teilnehmenden an 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Berufsbildungswerken. Davon 
gingen sechs Monate später rund 6 300 Personen einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nach. Dies entspricht einem Anteil von 
53 Prozent an allen Austritten. Nach zwölf Monaten sind von den ge-
nannten Austritten rund 2 200 Personen arbeitslos (Anteil: 19 Prozent). 
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Tabelle 2: Austritte von Teilnehmenden an ausgewählten arbeitsmarktpolitischen Instrumenten mit dem Lernort 
Berufsbildungswerk untersucht zwölf Monate nach Austritt hinsichtlich sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung und Arbeitslosigkeit – ohne Daten der zugelassenen kommunalen Träger, Zeitreihe 
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Die folgende Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Folgeförderungen 
von Maßnahmeteilnehmenden in Berufsbildungswerken zum Stichtag 
zwölf Monate nach Beendigung der Maßnahme. Die Folgeförderungen 
umfassen das gesamte Spektrum der arbeitsmarktpolitischen Instru-
mente, die auch, wie beispielsweise Eingliederungszuschüsse, mit einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung einhergehen können. In-
formationen zur Einmündung in den Arbeitsbereich einer Werkstatt für 
behinderte Menschen liegen nicht vor. 

Im Berichtsjahr 2015 gab es rund 11 800 Austritte von Teilnehmenden 
an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Berufsbildungswerken. Davon 
befanden sich nach zwölf Monaten rund 6 200 Personen in einer 
Folgeförderung (Anteil: 52,5 Prozent). 
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Tabelle 3: Austritte von Teilnehmenden an ausgewählten arbeitsmarktpolitischen Instrumenten mit dem Lernort 
Berufsbildungswerk untersucht zwölf Monate nach Austritt hinsichtlich Folgeförderung – ohne Daten der zuge-
lassenen kommunalen Träger 
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15. Abgeordnete 
Beate 
Müller-Gemmeke 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Tarifverträge sind derzeit für allgemein-
verbindlich erklärt, und wie viele Beschäftigte fal-
len nach Kenntnis der Bundesregierung darunter 
(bitte mit Vergleichszahlen von 2013 bis 2016)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 27. April 2017 

Die Anzahl der für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge im 
vorgenannten Zeitraum kann der nachfolgenden Tabelle entnommen 
werden. 

Jahr Anzahl der allgemeinverbindlichen 
Tarifverträge am 1. Januar 

2013 498 
2014 496 
2015 491 
2016 444 

 

Zur Zahl der unter die geltenden allgemeinverbindlichen Tarifverträge 
fallenden Beschäftigten sind keine Aussagen möglich, da deren Entwick-
lung nicht statisch erfasst wird. 

 
16. Abgeordnete 

Brigitte Pothmer 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie errechnet sich die von der Bundesregierung 
angegebene Gesamtbindung der Mittel für das Bun-
desprogramm „Soziale Teilhabe durch Arbeit für 
junge erwachsene Flüchtlinge und erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte (STAFFEL)“ in Höhe von 
insgesamt 21 Mio. Euro (vgl. die Antwort der 
Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 46 auf 
Bundestagsdrucksache 18/10358) unter Zugrun-
delegung der maximalen Laufzeit der Projekte bis 
zum 31. Dezember 2018, der Förderung der be-
willigten 561 Plätze mit monatlich maximal 
951 Euro (max. 681 Euro Entgeltzuschuss sowie 
270 Euro Trägerpauschale für Anleitung, Betreu-
ung, Beratung und Coaching) sowie der jährlichen 
Verwaltungs- und Durchführungskosten von rund 
73 500 Euro – vgl. die Antwort der Bundesregie-
rung auf meine Schriftliche Frage 58 auf Bundes-
tagsdrucksache 18/9595 – (bitte differenziert für 
die Gesamtlaufzeit nach „Förderung der Arbeits-
verhältnisse“, „Trägerpauschale“ und „Verwal-
tungskosten“ aufführen), und wie viele der bewillig-
ten Förderplätze sind aktuell besetzt (bitte differen-
ziert nach den neun beteiligten Projektträgern 
darstellen)? 
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 4. Mai 2017 

Zunächst geht die Bundesregierung davon aus, dass mit der in der Frage 
in Bezug genommenen Antwort der Bundesregierung die Antwort auf 
Ihre Schriftliche Frage 47 (Bundestagsdrucksache 18/10358) gemeint 
ist. 

Die verfügbaren Mittel von insgesamt 21 Mio. Euro über die Laufzeit 
von drei Jahren bis zum 31. Dezember 2018 ergeben sich aus der 
Summe der Veranschlagungen bei Kapitel 1101 Titel 684 02 – Zusätzli-
che Mittel für die modellhafte Erprobung innovativer Integrationsan-
sätze für ausgewählte Zielgruppen – in den Bundeshaushalten 2016 und 
2017 sowie nach der aktuellen Finanzplanung für das Jahr 2018. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die im Haushalt 2016 ausgebrachten Verpflich-
tungsermächtigungen mit Fälligkeiten in den Jahren 2017 und 2018 von 
jeweils ebenfalls 7 Mio. Euro – mit denen eine Bewilligung der Projekte 
bis Ende des Jahres 2018 bereits im Jahr 2016 ermöglicht werden 
sollte – gemäß § 6 Absatz 11 des Haushaltsgesetzes 2016 nur zu 
93 Prozent (entspricht 6,51 Mio. Euro jährlich) in Anspruch genom-
men werden durften. Hiernach richten sich die ausgesprochenen Bewil-
ligungen. 

Im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe durch Arbeit für 
junge erwachsene Flüchtlinge und erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
(STAFFEL)“ wurden über die Gesamtlaufzeit des Programms bis zum 
31. Dezember 2018 Mittel in folgender Höhe bewilligt: 

1. Mook wat e. V., Hamburg 

 

 

2. Kolping-Dienstleistungs-GmbH, Bamberg 
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3. Labora gGmbH (Möbelshop), Peine 

 

  

4. FIT (Gesellschaft zur Förderung der Integration und inklusiven Teilhabe gGmbH) Hamburg 

 

 

5. Kolping-Bildungszentren Westfalen gGmbH, Hamm 

 

 

6. SBH Südost GmbH Leipzig 
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7. Kolping Akademie für Gesundheits- und Sozialwesen gGmbH Gütersloh 

 

 

8. Labora gGmbH (Sozialkaufhaus), Peine 

 

 

9. Praxis GmbH Marburg 

 

 

Hinsichtlich der Verwaltungs- und Durchführungskosten für die zuwen-
dungsrechtliche Umsetzung des Programms durch einen beauftragten 
Dienstleister werden insgesamt 282 400 Euro benötigt. 
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Aktueller Besetzungsstand (28. April 2017): 

Träger besetzte  
Arbeitsplätze 

Mook wat e. V., Hamburg 20 
Kolping-Dienstleistungs-GmbH, Bamberg 6 
Labora gGmbH (Möbelshop), Peine 12 
FIT (Gesellschaft zur Förderung der Integration und 
inklusiven Teilhabe gGmbH), Hamburg 

96 

Kolping-Bildungszentren Westfalen gGmbH, Hamm 45 
SBH-Südost GmbH, Leipzig 1 
Kolping Akademie für Gesundheits- und Sozialwe-
sen gGmbH, Gütersloh 

15 

Labora gGmbH (Sozialkaufhaus), Peine 6 
Praxis GmbH, Marburg 9 

GESAMT 210 
 

Wie jedes Arbeitsmarktprogramm erfordert auch das Programm „Sozi-
ale Teilhabe durch Arbeit für junge erwachsene Flüchtlinge und er-
werbsfähige Leistungsberechtigte (STAFFEL)“ eine Aufbauphase, die 
unterjährig einsetzt und mit gewissen Friktionen verbunden ist. Dies ist 
keine Besonderheit dieses Programms. Von insgesamt 561 bewilligten 
Förderplätzen konnten daher bislang erst 210 Förderplätze besetzt wer-
den. Insofern wurden für das Jahr 2016 weniger als die zur Verfügung 
stehenden 7 Mio. Euro bewilligt. 

 
17. Abgeordnete 

Corinna Rüffer 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Warum ist im Handlungsfeld Arbeit des NAP 2.0 
keine Maßnahme vorgesehen, die darauf zielt, Werk-
stätten für behinderte Menschen (WfbM) besser in 
die Lage zu versetzen, ihre Beschäftigten für den 
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
qualifizieren, gerade angesichts der im aktuellen 
Teilhabebericht dargestellten Steigerung der Zahl 
der Arbeitsplätze in den WfbM? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Gabriele Lösekrug-Möller 
vom 26. April 2017 

Der Nationale Aktionsplan (NAP) führt das Bundesteilhabegesetz als ein 
bedeutendes Vorhaben der Politik für behinderte Menschen auf. Mit die-
sem Gesetz haben wir für Menschen, die voll erwerbsgemindert sind, ein 
Budget für Arbeit geschaffen, das wir als gute Alternative zur Beschäf-
tigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen ansehen. Wir gehen 
davon aus, dass dieses Budget für Arbeit einen Schub für Übergänge aus 
Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bringen wird. Es soll al-
lerdings nicht nur wesentlich behinderten Menschen ermöglichen, auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln. Die Bundesregierung geht 
vielmehr davon aus, dass auch junge behinderte Menschen, die ihre be-
rufliche Bildung bei einem anderen Leistungsanbieter abgeschlossen ha-
ben, sich mittelfristig mehr und mehr dafür entscheiden werden, gar 
nicht erst in eine Werkstatt für behinderte Menschen zu gehen, sondern 
mit Hilfe des Budgets für Arbeit gleich in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
einzumünden. Dem dient auch die berufliche Orientierung, die bereits 
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im ersten NAP 2011 als ein Schwerpunkt bei der Verbesserung der Per-
spektiven auf dem Arbeitsmarkt genannt worden war und im Rahmen 
der Initiative Inklusion mit einem Fördervolumen von 80 Mio. Euro aus 
dem Ausgleichsfonds beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
auf den Weg gebracht worden ist. 

 
18. Abgeordnete 

Corinna Rüffer 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Arbeitsplätze bzw. Ausbildungsplätze 
wurden im Rahmen der Handlungsfelder 2 und 3 
der Initiative Inklusion in den Jahren von 2011 
bis 2016 gefördert, und wie viele Menschen, die 
durch diese Förderung einen Arbeits- bzw. Ausbil-
dungsplatz gefunden haben, wurden nach Ab-
lauf der Förderung beim selben Arbeitgeber wei-
terbeschäftigt (bitte nach Jahren aufschlüsseln)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Gabriele Lösekrug-Möller 
vom 27. April 2017 

Die Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze im Rahmen 
der Handlungsfelder 2 (Ausbildung) und 3 (Arbeitsplätze) der Initiative 
Inklusion ergeben sich aus den nachfolgenden Tabellen: 

Handlungsfeld 2 – Neue Ausbildungsplätze 

  2012 2013 2014 2015 Gesamt 
Neue Ausbildungsplätze 216 615 534 557 1.922 

 

Im Handlungsfeld 2 (neue Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Ju-
gendliche) konnte eine Förderung nur für Ausbildungsverhältnisse erfol-
gen, die bis spätestens Dezember 2015 begonnen hatten. 

 

Handlungsfeld 3 – Neue Arbeitsplätze 

  2012 2013 2014 2015 2016 Gesamt 
Neue Arbeitsplätze 312 1.195 833 2.199 1.326 5.865 

 

Erkenntnisse, wie viele schwerbehinderte Menschen nach Ablauf der 
Förderung bei demselben Arbeitgeber weiterbeschäftigt wurden, liegen 
derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang ist zu Handlungsfeld 2 zu-
dem zu berücksichtigen, dass ein Großteil der geförderten Ausbildung 
derzeit noch andauert. Auch die Förderungen im Rahmen des Hand-
lungsfeldes 3 sind in vielen Fällen noch nicht beendet. 

Weitere detaillierte Erkenntnisse wird die Bundesregierung deshalb erst 
nach Vorlage der Abschlussberichte der Bundesländer zum 30. Juni 
2018 erlangen. Darüber hinaus werden die Handlungsfelder 2 und 3 der 
Initiative Inklusion wissenschaftlich evaluiert, um insbesondere Er-
kenntnisse über die Nachhaltigkeit der Förderung zu gewinnen. Der Ab-
schlussbericht der Evaluierung wird ebenfalls Mitte 2018 vorliegen. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft 

19. Abgeordneter 
Harald Ebner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Unterstützt die Bundesregierung im Grundsatz den 
bestätigten Plan bzw. die entsprechenden veröffent-
lichten Entwürfe der EU-Kommission für ein um-
fassendes Einsatzverbot der Neonikotinoidwirk-
stoffe Clothianidin, Imidacloprid und Thiametho-
xam im Außenbereich (siehe www.politico.eu/ 
article/brussels-urges-full-ban-on-pesticides- 
suspected-of-killing-bees/ sowie www.sueddeutsche. 
de/wirtschaft/neonikotinoide-eu-kommission-will- 
bienen-schaedliche-pflanzenschutzmittel-verbieten- 
1.3435072), und falls nein, welchen Handlungsbe-
darf sieht die Bundesregierung hinsichtlich weiterer 
Anwendungsbeschränkungen für Neonikotinoide? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Peter Bleser 
vom 26. April 2017 

Die Bundesregierung prüft die genannten Vorschläge sorgfältig und 
wird ihre Haltung dazu auf Grundlage der vorliegenden wissenschaftli-
chen Erkenntnisse festlegen. Die Bundesregierung hat ihre Meinungs-
bildung zu diesen Vorschlägen noch nicht abgeschlossen. 

 
20. Abgeordneter 

Oliver Krischer 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele männliche Küken wurden 2016 nach In-
formationen der Bundesregierung getötet, da sie we-
der Eier legen noch genügend Fleisch abwerfen, und 
wann rechnet die Bundesregierung mit der Anwen-
dung des Verfahrens zur Geschlechtsbestimmung im 
Brutei („In-ovo“) vor dem Hintergrund ihrer Ant-
wort auf meine Schriftliche Frage 43 auf Bundes-
tagsdrucksache 18/4993, wonach bis spätestens An-
fang 2017 das Kükenschreddern beendet sein soll? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Maria Flachsbarth 
vom 3. Mai 2017 

In Bezug auf den ersten Teil der Frage wird auf die Antwort der Bundes-
regierung zu Frage 3 der Kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 18/11818 verwiesen: 

In der fraglichen Antwort der Bundesregierung vom 12. Mai 2015 heißt 
es: „Die Bundesregierung ist zuversichtlich, dass in den nächsten einein-
halb Jahren [d. h. bis Ende 2016] eine Technologie entwickelt werden 
wird, die flächendeckend vermarktet werden kann“ (vgl. Bundestags-
drucksache 18/4993). Mit Blick auf den derzeitigen Sachstand erweist 
sich diese Aussage nach wie vor als zutreffend: Die mit Mitteln der Bun-
desregierung entwickelten und für eine flächendeckende Vermarktung 
geeigneten Technologien zur Geschlechtsbestimmung im Ei werden vo-
raussichtlich noch in diesem Jahr in ersten seriennahen Geräten in der 
Brüterei zum Einsatz kommen. 
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21. Abgeordneter 
Peter Meiwald 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welchen Stand hat die Technologie zur Geschlechts-
bestimmung im Brutei („In-ovo“) für eine flächen-
deckende Vermarktung (bitte unterteilt in Stadien 
des Demonstrators, Pilotprojektes und ggf. markt-
reifes Produkt), und woran scheiterte eine Einfüh-
rung bisher? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Maria Flachsbarth 
vom 3. Mai 2017 

Aus der Förderung der Bundesregierung, die sich auf bisher rund 4 Mio. 
Euro beläuft, sind zwei unterschiedliche Verfahren zur Geschlechtsbestim-
mung im Hühnerei hervorgegangen. Im einen Verfahren wird derzeit ein 
Demonstrator getestet. Im anderen Verfahren wird der Prototyp der ers-
ten Generation derzeit zum Prototyp der zweiten Generation weiterent-
wickelt. Die Einführung der Geschlechtsbestimmung im Ei verläuft bislang 
planmäßig, weshalb von einem Scheitern bei der Einführung nicht die Rede 
sein kann (vgl. www.bmel.de/SharedDocs/Bilder/Infografiken/ 
Tierwohl-In-Ovo-2_Druckversion.pdf?__blob=publicationFile&v=2). 

 
22. Abgeordneter 

Friedrich 
Ostendorff 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie setzen sich die kalkulierten Mehrkosten für die 
verschiedenen tierwohlfördernden Maßnahmen in-
nerhalb des geplanten staatlichen Tierwohllabels 
zusammen, und wann werden die Details zur Aus-
gestaltung des Labels präsentiert werden? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Maria Flachsbarth 
vom 27. April 2017 

Im Rahmen der Vermarktung von Labelprodukten entstehen Kosten un-
mittelbar durch die Umsetzung der höheren Anforderungen sowie mit-
telbar durch Faktoren wie das Kontrollsystem, Rückverfolgungssystem, 
Logistik und Ähnliches. Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb können 
unter anderem Aufwendungen im Bereich der Gebäude- und Bewirt-
schaftungskosten, Investitions- und Umbaukosten, Personal- und Mate-
rialkosten entstehen. Kriterien zur Ausgestaltung des staatlichen Tier-
wohllabels sind am 25. April 2017 präsentiert worden. Andere Elemente 
befinden sich in der prozessualen Abstimmung. 

 
23. Abgeordneter 

Friedrich 
Ostendorff 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie hoch waren die Kosten für die Erstellung des 
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche 
vorgestellten Logos für das staatliche Tierwohlla-
bel, und wie hoch ist der Finanzierungsrahmen, der 
zur Unterstützung der Tierhalterinnen und Tier-
halter bei den Anpassungen an das staatliche  
Tierwohllabel vorgesehen ist? 
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Maria Flachsbarth 
vom 27. April 2017 

Für die Herleitung, Entwicklung und Gestaltung des Logos zum Tier-
wohllabel sind Kosten in Höhe von 8 260 Euro zuzüglich Mehrwert-
steuer angefallen. Über einen Finanzierungsrahmen zur Unterstützung 
der Tierhalterinnen und Tierhalter bei den Anpassungen an das staatliche 
Tierwohllabel wird im Laufe der weiteren Konkretisierung und der Pla-
nung der Bundeshaushalte 2018 fortfolgende sowie der gesetzgeberi-
schen Befassung zu entscheiden sein. Dabei sind 7 Mio. Euro für den 
Haushalt 2018 angemeldet; insgesamt sind 70 Mio. Euro zur Unterstüt-
zung der Markteinführung des Tierwohllabels in den kommenden Jahren 
angedacht. Der Prozess zur Schaffung eines staatlichen Tierwohllabels 
beinhaltet darüber hinaus auch die Entwicklung von Konzepten, wie eine 
möglichst breite Beteiligung sichergestellt werden kann, einschließlich 
der Schaffung von Anreizen für Landwirte. Neben den durch die Ver-
marktung gelabelter Produkte zu erzielenden Mehrerlösen können ein-
zelbetriebliche Investitionskosten zur baulichen Umsetzung von Tier-
schutzmaßnahmen, die über dem gesetzlichen Standard liegen, grund-
sätzlich über das Agrarinvestitionsförderungsprogramm gefördert wer-
den. Eine Verbesserung der Förderkonditionen wird ebenso geprüft wie 
eigenständige Förderkriterien, die sicherstellen, dass der entstehende 
Mehraufwand bei der Tierhaltung dem Halter zufließt. 

 
24. Abgeordneter 

Friedrich 
Ostendorff 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche konkreten Untersuchungen liegen der Bun-
desregierung bezüglich der Verlagerung der Küken-
produktion ins Ausland vor, falls die Bundesregie-
rung ein Verbot des Kükenschredderns erlassen 
würde (bitte unter Angabe der zu erwartenden Zah-
len), und sieht die Bundesregierung bei den auf 
Mastleistung selektierten Hühnerrassen § 11b des 
Tierschutzgesetzes und damit den Tatbestand der 
Qualzucht erfüllt? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Maria Flachsbarth 
vom 3. Mai 2017 

Untersuchungen zur Verlagerung der Produktion von Küken liegen der 
Bundesregierung nicht vor. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass so-
wohl Bruteier als auch Legehennenküken über weite Strecken transpor-
tiert werden können. Außerdem zeichnet sich die Erzeugung von Lege-
hennenküken in Deutschland dadurch aus, dass ein Großteil der Küken 
von wenigen Unternehmen und aus wenigen Brütereien stammt. Diese 
Faktoren sprechen für eine vergleichsweise hohe unternehmerische Fle-
xibilität, was den Standort der Erzeugung von Legehennenküken betrifft. 

In Bezug auf den zweiten Teil der Frage wird auf die Antwort der Bun-
desregierung zu Frage 24 auf Bundestagsdrucksache 18/9976 verwiesen. 
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25. Abgeordnete 
Dr. Kirsten 
Tackmann 
(DIE LINKE.) 

Wie positioniert sich die Bundesregierung zur For-
derung des Europäischen Parlaments (www.europarl. 
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+ 
TA+P8-TA-2016-0087+0+DOC+XML+V0//DE), 
Tierschutznormen in die Leitlinien der Guten Her-
stellungspraxis für Tierarzneimittel aufzunehmen, 
um Importe aus Qualproduktionen, wie im Beispiel 
der sogenannten Blutfarmen in Südamerika (vgl. 
MDR Fakt vom 28. März 2017 „Hormone aus ‚Blut-
farmen‘ für Medizinprodukte in Deutschland“, www. 
mdr.de/fakt/pferdeblut-hormongewinnung-100. 
html), zukünftig zu verhindern? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Maria Flachsbarth 
vom 2. Mai 2017 

Die Bundesregierung tritt dafür ein, dass internationale Tierschutznormen 
eine stärkere Verbindlichkeit erhalten. Insofern unterstützt sie grundsätzlich 
das Anliegen, dass der Tierschutz im Rahmen des EU-Verordnungsvor-
schlags über Tierarzneimittel (COM(2014) 558 final) in geeigneter Weise 
Berücksichtigung findet. Eine Aufnahme konkreter Regelungen in den 
EU-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis erscheint indes nicht ange-
zeigt, da dessen Ziel die Herstellung qualitativ einwandfreier, wirksamer 
und sicherer Arzneimittel ist. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung 

26. Abgeordnete 
Doris Wagner 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Bedeutung hat der Entwurf eines Gesetzes 
zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der 
schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Bundestagsdrucksache 18/11241) der Bundesre-
gierung für die Bearbeitung sogenannter Radar-
fälle, und inwiefern hatten Experten zum Thema 
Gesundheitsschäden durch militärische Radaran-
lagen am Gesetzentwurf mitgearbeitet? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Markus Grübel 
vom 26. April 2017 

Für die Thematik „Radarfälle“ hat das Strahlenschutzgesetz keine Be-
deutung. Es trifft Regelungen für geplante, bestehende und notfallbe-
dingte Expositionssituationen, zum Beispiel durch die Festlegung von 
Dosisgrenzwerten. Es behandelt nicht die Rekonstruktion von Expositi-
onsdosen für zurückliegende Tätigkeiten an Radargeräten. Daher war 
eine Mitarbeit von Experten zum Thema Gesundheitsschäden durch mi-
litärische Radaranlagen am Gesetzentwurf nicht erforderlich. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 

27. Abgeordnete 
Ulle Schauws 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Inwiefern unterstützt die Bundesregierung die Kom-
munen beim Aufbau von Strukturen zur Umsetzung 
des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG), und 
falls nicht, warum nicht? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Ferner 
vom 4. Mai 2017 

Die Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes obliegt nach den Arti-
keln 83 und 84 des Grundgesetzes (GG) den Ländern als eigene Ange-
legenheit. Sie sind danach zur Ausführung des Prostituiertenschutz-
gesetzes einschließlich der Einrichtung der Behörden und der Bereit-
stellung von Verwaltungsmitteln zum Vollzug verpflichtet. Die Entschei-
dung über eine eventuelle Übertragung von Ausführungsaufgaben an 
die kommunale Ebene obliegt den Ländern, da der Bund den Kom-
munen selbst nach Artikel 84 Absatz l Satz 7 GG keine Aufgaben zur 
Ausführung von Bundesgesetzen übertragen darf. 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass zur Vorbereitung des Inkraft-
tretens des Prostituiertenschutzgesetzes und zur Begleitung der Umset-
zung flankierende Maßnahmen erforderlich sind. Dabei geht es um die 
Umsetzung originärer Aufgaben der Bundesebene und die Begleitung 
der Implementierung des Gesetzes durch Kommunen und Länder mit 
dem Ziel einer bundeseinheitlichen Anwendung. 

Aufgabe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) ist die Erarbeitung von konkretisierenden Rechtsver-
ordnungen nach § 36 ProstSchG. Der Entwurf einer Verordnung über 
das Verfahren zur Anmeldung einer Tätigkeit als Prostituierte oder Pros-
tituierter (ProstAV) und der Entwurf einer Verordnung über die Führung 
einer Bundesstatistik nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstStatV) 
wurden dem Bundeskanzleramt nach Abschluss der Ressortabstimmun-
gen und der Länder- und Verbändebeteiligungen zugeleitet. 

Durch die ProstAV werden nähere Vorschriften zur Gewährleistung der 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Anmeldepflicht bestimmt. Im Wesent-
lichen geht es um die Ausgestaltung und Verwendung bundeseinheitli-
cher Bescheinigungen über die Anmeldung einer Tätigkeit als Prostitu-
ierte oder als Prostituierter. Die Gestaltung der Anmeldebescheinigung 
sowie technische Regelungen zur Erstellung der bundeseinheitlichen 
Bescheinigung sind in der Anlage der Verordnung geregelt, was die Ar-
beit der Behörden vor Ort erleichtern soll. 

Außerdem trifft die ProstAV konkretisierende Regelungen zum Daten-
austausch zwischen den Anmeldebehörden und den für die angemelde-
ten Tätigkeitsorte zuständigen Behörden. 

Die Rechtsverordnungen sind mit Zustimmung des Bundesrates zu er-
lassen. Ein Abschluss im Bundesrat wird für den 2. Juni 2017 angestrebt. 
Damit wäre das zeitgleiche Inkrafttreten der Verordnungen und des Ge-
setzes am 1. Juli 2017 gewährleistet. 
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Zur Unterstützung und zum fachlichen Austausch zwischen den Ländern 
hat das BMFSFJ Bund-Länder-Besprechungen auf Fachebene sowie 
Workshops unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten aus den 
Ländern, Kommunen und Fachverbänden mit speziellen Themen-
schwerpunkten, wie der Ausgestaltung der gesundheitlichen Beratung 
und des Anmeldeverfahrens, durchgeführt. 

Um die Anmeldebehörden vor Ort bei der Aufgabenwahrnehmung zu 
unterstützen, arbeitet das BMFSFJ unter Einbeziehung weiterer Bundes-
ressorts an der Bereitstellung von bundeseinheitlichen mehrsprachigen 
und interessenspezifischen Informationsmaterialien für das Informa-
tions- und Beratungsgespräch nach § 7 Absatz 2 und 3 ProstSchG. 

 
28. Abgeordnete 

Erika Steinbach 
(fraktionslos) 

Welche Wirkungen möchte die Bundesregierung 
mit der Kampagne „Wer, wenn nicht wir!“ erzielen, 
und wie sollen diese Ergebnisse realisiert werden, 
wenn selbst die Entwickler der Kampagne sagten: 
„Wir haben zum ersten Mal eine Kampagne entwi-
ckelt, die von sich selbst behauptet, nicht zu wirken“ 
(vgl. https://s-f.com/wer-wenn-nicht-wirkampagne- 
wirbt-fuer-demokratie-leben/)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 28. April 2017 

Die von den Entwicklern der Kampagne behauptete fehlende Wirkung 
der Kampagne ist Teil des Werbekonzepts. Damit soll deutlich werden, 
dass ein Plakat allein nichts ändern kann, wohl aber jeder einzelne Mensch 
in der Demokratie. Die Kampagne bedient sich also einer aufmerksam-
keitsförderlichen Kampagnenmechanik, um ihr Ziel – die Förderung des 
demokratischen Engagements – zu erreichen. Ideen für ebensolches En-
gagement werden in diesem Zusammenhang auf der Website des Bun-
desprogramms www.demokratie-leben.de veröffentlicht. Dort können auch 
eigene Ideen eingereicht werden. 

 
29. Abgeordnete 

Erika Steinbach 
(fraktionslos) 

Inwieweit wird der Erfolg der Kampagne „Wer, 
wenn nicht wir!“ evaluiert und das Ergebnis der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 28. April 2017 

Zahlen zu der Kampagne werden kontinuierlich erhoben. So werden bei-
spielsweise die Aktivitäten auf der Programm-Website erfasst und es 
wird geprüft, wie sich die Besucherzahlen durch die Kampagne ent-
wickeln. Ein wichtiger Faktor in dieser Kampagne sind auch die einge-
reichten Ideen im Engagement-Check auf der Website. Ausgewählte 
Vorschläge werden voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres in einer 
Publikation veröffentlicht. Kampagnenbegleitend werden zudem im 
Rahmen einer Onlineerhebung die Wirksamkeit der Motive evaluiert 
und dabei auch empirische Daten zu den Zielen der Kampagne erhoben. 
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30. Abgeordnete 
Erika Steinbach 
(fraktionslos) 

Wie verteilt sich das Budget von „Demokratie le-
ben!“ gegen „Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus, die Herausforderungen durch Is-
lam- bzw. Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus, 
Ultranationalismus, Homosexuellen- und Trans-
feindlichkeit, gewaltbereiter Salafismus bzw. 
Dschihadismus, linke Militanz“ in den Jahren 2017, 
2016, 2015 (bitte nach einzelnen Kampagnen, 
Initiativen, Vereinen und dem jeweiligen För-
derbudget auflisten)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 28. April 2017 

Die Auflistung in der Anlage weist die jeweiligen Fördermaßnahmen, 
entsprechend den in Frage 30 benannten Phänomenbereichen, unter Aus-
weisung der jeweiligen Fördersummen aus. Im Hinblick auf das Gesamt-
budget des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ ist darauf hinzuwei-
sen, dass die in der Frage benannten Phänomenbereiche nicht die Ge-
samtheit des Bundesprogramms abdecken. So werden die ebenfalls im 
großen Umfang erfolgenden demokratiefördernden Maßnahmen ebenso 
wenig erfasst, wie phänomenübergreifende Maßnahmen, die sich den 
vorgegebenen Bereichen nicht abschließend zuordnen lassen (insbeson-
dere die Partnerschaften für Demokratie). 

Nicht enthalten sind auch programmbegleitende Maßnahmen wie z. B. 
die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesprogramms, die Programmevalu-
ation und die wissenschaftliche Begleitung sowie weitere Begleit- und 
Unterstützungsmaßnahmen, die ebenfalls nicht den vorgegebenen Phä-
nomenbereichen zuzuordnen sind. Im Förderjahr 2017 werden im Rah-
men des Weiterentwicklungsprozesses des Bundesprogramms eine Reihe 
neuer Förderbereiche umgesetzt, deren Schwerpunktsetzung größtenteils 
phänomenübergreifend ist. 

 
31. Abgeordnete 

Erika Steinbach 
(fraktionslos) 

Welche Kampagnen/Initiativen und daraus resul-
tierenden Summen des Förderbudgets von „Demo-
kratie leben!“ werden und wurden bereits gegen 
Linksextremismus eingesetzt, dessen Anzahl 
linksextremistisch motivierter Gewalttaten laut 
Verfassungsschutzbericht 2015 die rechtsextre-
mistisch motivierten Gewalttaten nominal über-
steigt? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 28. April 2017 

Die im Themenfeld „Linke Militanz“ des Bundesprogramms „Demokra-
tie leben!“ geförderten und in Förderung befindlichen Maßnahmen kön-
nen einschließlich der Einzel- und Gesamtfördersumme der Übersicht 
in der Antwort zu Frage 30 entnommen werden. Die Kampagne, nach 

                                                            
 Von der Drucklegung der Anlage wurde abgesehen.  

Diese ist als Anlage auf Bundestagsdrucksache 18/12241 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar. 
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der sich erkundigt wird, wendet sich gegen jegliche Art von Extremis-
mus und wird somit auch gegen Linksextremismus eingesetzt. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit 

32. Abgeordnete 
Maria 
Klein-Schmeink 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie sieht der Zeitplan der Bundesregierung  
für die Reform des Psychotherapeutengesetzes 
(PsychThG) aus, und wann ist mit einem Gesetz-
entwurf zu rechnen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 3. Mai 2017 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat im Oktober 2016 
Eckpunkte zur Novellierung der Psychotherapeutenausbildung vorge-
legt und diese zwischenzeitlich mit den Ländern sowie den psychothe-
rapeutischen und ärztlichen Verbänden diskutiert. Die Erkenntnisse aus 
den Gesprächen fließen in die laufenden Arbeiten mit ein. 

Die Vorlage eines Arbeitsentwurfs für das PsychThG ist noch in die-
ser Legislaturperiode vorgesehen. 

 
33. Abgeordnete 

Maria 
Klein-Schmeink 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Übergangsregelung plant die Bundes-
regierung, um auch denjenigen Studierenden, die 
ihr Studium bereits vor der Reform des PsychThG 
antreten, eine angemessene Bezahlung zu ermög-
lichen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 3. Mai 2017 

Übergangsregelungen werden Bestandteil des Gesetzentwurfs sein. Die 
Überlegungen zu ihrer Ausgestaltung sind derzeit noch nicht abge-
schlossen. 
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34. Abgeordnete 
Maria 
Klein-Schmeink 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele approbierte Psychologische Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung 
zurzeit in Deutschland, und wie viele Approbatio-
nen sind nach Ansicht der Bundesregierung in Zu-
kunft nötig, um den steigenden Behandlungsbedarf 
aufgrund psychischer Erkrankungen zu decken? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 3. Mai 2017 

Da die Erteilung der Approbationen in den Berufen der Psychologischen 
Psychotherapeuten/therapeutinnen sowie der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten/therapeutinnen in der Zuständigkeit der Länder 
liegt, liegen dem BMG die im Folgenden angeführten Angaben vor. 

Nach Angaben der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) sind aktu-
ell etwa 22 500 Psychologische Psychotherapeuten/therapeutinnen und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/therapeutinnen als Vertrags-
psychotherapeuten/therapeutinnen tätig (Stand März 2017). Im Jahr 2015 
waren laut amtlicher Krankenhausstatistik in den deutschen Kranken-
häusern rund 11 900 Psychologen/Psychologinnen und Psychotherapeu-
ten/therapeutinnen beschäftigt. 

Nach Angabe des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prü-
fungsfragen (IMPP) legen derzeit jährlich etwa 2 300 Personen die staat-
liche Prüfung nach den Vorgaben des PsychThG sowie der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnungen für Psychologische Psychotherapeuten und 
für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (PsychTh-AprV) ab und 
sind damit berechtigt, eine Approbation zu beantragen. 

Hinsichtlich der Anzahl der künftig benötigten Approbationen ist der G-
BA nach § 101 Absatz 2 Nummer 3 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch verpflichtet, die Verhältniszahlen anzupassen, wenn dies zur Si-
cherstellung der bedarfsgerechten Versorgung erforderlich ist. 

 
35. Abgeordnete 

Cornelia Möhring 
(DIE LINKE.) 

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
die Interventionsrate bei Geburten in stationären 
Geburtshilfeeinrichtungen, und welche Schlüsse 
zieht die Bundesregierung aus Studien, die einen 
Zusammenhang zwischen einer Absenkung der In-
terventionsrate und einer Eins-zu-eins-Betreuung 
von Hebammen zu schwangeren bzw. gebärenden 
Frauen sehen (vgl. Ausarbeitung der Wissen-
schaftlichen Dienste des Bundestages, Sachstand 
WD 9 – 3000 – 079/16, S. 6)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 27. April 2017 

Da unterschiedliche Interpretationen möglich sind, was unter einer In-
tervention bei der Geburt zu verstehen ist, kann eine Interventionsrate 
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nicht angegeben werden. Die im Rahmen der externen stationären Qua-
litätssicherung in der Geburtshilfe im Auftrag des Gemeinsamen Bun-
desausschusses erhobenen Daten weisen für das Jahr 2015 insgesamt rd. 
715 000 Geburten aus. Davon entfielen rd. 61 Prozent der Fälle auf so-
genannte Spontangeburten, rd. 32 Prozent auf Kaiserschnitte und rd. 
7 Prozent auf vaginal-operative Entbindungen. In dem Qualitätsreport 
des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswe-
sen werden darüber hinaus andere Interventionen unter der Geburt auf-
gelistet, wie beispielsweise die Antibiotikaprophylaxe bei vorzeitigem 
Blasensprung (https://iqtig.org/downloads/ergebnisse/qualitaetsreport/ 
IQTIG-Qualitaetsreport-2015.pdf). In Bezug auf die in der Ausarbeitung 
der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages angeführten Studien ist 
dort selbst vermerkt, dass Ergebnisse internationaler Studien nur bedingt 
auf deutsche Verhältnisse übertragen werden können. Dies ist insbeson-
dere dadurch begründet, dass sich Versorgungsstrukturen und Aufga-
benverteilungen der an der Geburtshilfe maßgeblich beteiligten Profes-
sionen international unterscheiden. 

Nach den Regelungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 
ist es Aufgabe des G-BA, insbesondere für zugelassene Krankenhäuser 
notwendige Maßnahmen der Qualitätssicherung, einschließlich Min-
destanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität fest-
zulegen (vgl. § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 i. V. m. § 136 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 SGB V). Hierzu können als Merkmale der Struktur-
qualität beispielsweise auch spezifische Anforderungen an die Personal-
ausstattung gehören, wie sie der G-BA z. B. in der Qualitätssicherungs-
Richtlinie Früh- und Reifgeborene festgelegt hat. 

 
36. Abgeordnete 

Cornelia Möhring 
(DIE LINKE.) 

Wie viele stationäre Geburtshilfeeinrichtungen ha-
ben nach Kenntnis der Bundesregierung in den letz-
ten zehn Jahren geschlossen, und wie viele sind 
nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell von 
einer Schließung bedroht (bitte absolute Zahlen im 
Verhältnis zur Gesamtzahl der Einrichtungen und 
für die einzelnen Bundesländer aufschlüsseln)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 27. April 2017 

Die Grunddaten der Krankenhäuser werden vom Statistischen Bundes-
amt jeweils für das vergangene Jahr veröffentlicht, zuletzt am 5. Okto-
ber 2016 für das Jahr 2015. Die Zahl der Fachabteilungen für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe lag nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes bei insgesamt 834. im Jahr 2005 bestanden 1 024 Fachabteilun-
gen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 

Der Bundesregierung liegen keine Daten dazu vor, zu welchen Teilen 
diese Entwicklung auf der ersatzlosen Schließung bzw. auf der Zusam-
menlegung von Versorgungskapazitäten beruht. 

Im Hinblick auf das stationär-geburtshilfliche Versorgungsangebot ist 
hervorzuheben, dass die Sicherstellung der bedarfsgerechten stationären 
Versorgung der Bevölkerung im Rahmen der Krankenhausplanung den  
 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 31 –  Drucksache 18/12241 

Ländern obliegt. Diese haben die Versorgungsangebote im stationären 
Bereich unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Versorgungsbe-
darfs angemessen weiterzuentwickeln. 

 
37. Abgeordnete 

Cornelia Möhring 
(DIE LINKE.) 

Wie viele sogenannte Boarding-Einrichtungen, 
also Möglichkeiten zur Unterbringung von Frauen 
vor der Geburt in der Nähe einer Geburtshilfeein-
richtung, weil die Anreise vom Wohnort der Schwan-
geren zu dieser ansonsten nicht zumutbar und/ 
oder zu risikoreich wäre, gibt es nach Kenntnis 
der Bundesregierung (Zahlen bitte für die einzel-
nen Bundesländer aufschlüsseln)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 27. April 2017 

Hinzuweisen ist darauf, dass für die Krankenhausplanung, d. h., für die 
Sicherstellung eines flächendeckenden, wohnortnahen und qualitativ 
hochwertigen stationären Versorgungsangebots, auch im Bereich der 
stationären Geburtshilfe, die Länder zuständig sind. Damit obliegt auch 
die abschließende Bewertung der Situation vor Ort der für die Kranken-
hausbedarfsplanung zuständigen Landesbehörde. Sofern regional rück-
läufige Geburtenzahlen zu verzeichnen sind und dadurch möglicher-
weise die Strukturqualität nicht mehr sichergestellt werden kann, kann 
sich für die an der Krankenhausplanung Beteiligten die Notwendigkeit 
ergeben, dies durch besondere Versorgungskonzepte vor Ort auszuglei-
chen. So bieten einige Kliniken für Risikoschwangere oder für Schwan-
gere, die weite Wege zur nächsten Geburtsklinik zu überbrücken haben, 
das sogenannte Boarding, d. h. die Unterbringung in Kliniknähe an, um 
Notfällen vorzubeugen. Über die Zahl und die regionale Verteilung sol-
cher Boarding-Einrichtungen liegen der Bundesregierung keine Anga-
ben vor. 

 
38. Abgeordneter 

Dr. Harald Terpe 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele gesetzlich versicherte Patientinnen und 
Patienten haben nach Kenntnis der Bundesregie-
rung eine ärztliche Verschreibung für Cannabis als 
Medizin (bitte aufschlüsseln nach Art der Cannabis-
therapie) seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Ände-
rung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vor-
schriften erhalten, und in wie vielen Fällen wurde 
der Antrag auf Kostenerstattung von den gesetz-
lichen Krankenkassen abgelehnt? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 3. Mai 2017 

Da die Krankenkassen entsprechende Verordnungsdaten in der Regel 
frühestens sechs Wochen nach der Abgabe durch die Apotheke im Wege 
der Abrechnung nach § 300 SGB V erhalten und das Gesetz zur Ände-
rung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften (Bundes-
tagsdrucksache 18/8965) erst am 10. März 2017 in Kraft getreten ist, 
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liegen bisher noch keine Abrechnungs- bzw. Verschreibungsdaten zu 
Verordnungen über Cannabis vor. Laut Auskunft der Bundesvereini-
gung Deutscher Apothekerverbände e. V. liegen dort die Abrechnungs-
daten für den Monat März 2017 erst Ende Mai 2017 vor. 

Die Prüfung, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen für 
eine Genehmigung nach § 31 Absatz 6 SGB V im Einzelfall erfüllt sind, 
erfolgt in der Regel durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
(MDK). Unter Berücksichtigung des Umstands, dass seit dem Inkraft-
treten des genannten Gesetzes gehäuft Genehmigungsanträge bei den 
Krankenkassen eingehen und aufgrund entstehender Bearbeitungszeiten 
sind auch zur Anzahl der eingehenden Anträge bzw. zu abgelehnten oder 
genehmigten Fällen lt. GKV-SV noch keine validen Angaben möglich. 

 
39. Abgeordneter 

Dr. Harald Terpe 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele der gesetzlich versicherten Patientinnen 
und Patienten, die eine Ausnahmegenehmigung des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte zur ärztlich begleiteten Selbsttherapie mit 
Cannabis besaßen, haben seit Inkrafttreten des Ge-
setzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher 
und anderer Vorschriften eine ärztliche Verschrei-
bung für ihre Cannabistherapie erhalten, und in 
wie vielen Fällen haben die gesetzlichen Kran-
kenkassen den Antrag auf Kostenerstattung abge-
lehnt? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 3. Mai 2017 

Es wird auf die Antwort zu Frage 38 verwiesen. Zusätzlich ist darauf 
hinzuweisen, dass den Krankenkassen lt. Auskunft des GKV-SV grund-
sätzlich keine Informationen zu den Patientinnen und Patienten, die eine 
Ausnahmegenehmigung zur ärztlich begleiteten Selbsttherapie mit Can-
nabis besaßen, vorliegen, da Kosten für das nach dieser Ausnahmege-
nehmigung beschaffte Cannabis nicht zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung abgerechnet wurden. 

 
40. Abgeordnete 

Birgit Wöllert 
(DIE LINKE.) 

Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung 
die Zahl der gemäß Bedarfsplanung laut SGB V 
unbesetzten Arztsitze in den letzten zehn Jahren 
entwickelt (bitte hausärztliche Arztsitze geson-
dert ausweisen)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
vom 3. Mai 2017 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat zur Entwicklung der 
Zahl der gemäß der Bedarfsplanung ausgewiesenen nicht besetzten 
Arztsitze in den vergangenen zehn Jahren nachfolgende Tabelle über-
mittelt. Diese stellt die Entwicklung der Niederlassungsmöglichkeiten 
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dar. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass mit der Bedarfsplanungsre-
form 2012 neue Arztgruppen in die Bedarfsplanung aufgenommen wur-
den. Für die Jahre von 2007 bis 2012 werden die Zulassungsmöglich-
keiten zudem ohne Anwendung des Demografiefaktors ausgewiesen, 
da dieser zu diesem Zeitpunkt noch nicht bundesweit angewendet wurde. 

Tabelle: Entwicklung der Niederlassungsmöglichkeiten (Jahre 2007 – 2016) 

Arztgruppe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
    Hausärzte 2.074 2.031 2.026 1.935 2.026 2.107 2.635 2.122,3 2.124 2.726,5 
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Augenärzte 130 121 122 95 93 77 104 64,5 65 58 
Chirurgen 1 6 2 1 4 2 16 3,5 8,5 13 
Frauenärzte 52 42 31 23 19 31 73 31 33 28,5 
HNO-Ärzte 52 41 41 40 41 50 85 53 54 56 
Hautärzte 32 35 36 36 35 46 68,5 47 55,5 52 
Kinderärzte 37 32 33 27 28 33 41,5 15 14,5 12 
Nervenärzte 69 44 43 35 29 19 59 17,5 15,5 12,5 
Orthopäden 25 7 5 5 7 5 58 8,5 11 7 
Psychotherapeuten 1.788 1.493 1.260 1.035 486 310 1.270 184 84,5 26,5 
Urologen 11 5 4 5 1 3 28 6 8 9,5 
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g Fachinternisten 2 1 0 0 0 0 3,5 0 0 0 
Anästhesisten 48 26 14 16 12 0 17,5 0 12,5 3 
Radiologen 10 4 3 4 2 3 23 0 7 3 
Kinder- und Jugend-
psychiater 

            154 148 143 134,5 
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PRM-Mediziner       52 60 47 46,5 
Nuklearmediziner       42 19,5 17,5 20 
Strahlentherapeuten       9 0 1,5 0 
Neurochirurgen       11 0,5 1,5 1,5 
Humangenetiker       5 0 0 0 
Laborärzte       8,5 3 0,5 0 
Pathologen       3 0 0 0 
Transfusionsmediziner       1,5 0,5 2,5 0,5 

Quelle: Bedarfsplanungsumfrage der KBV 2007 – 2016 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 

41. Abgeordneter 
Herbert Behrens 
(DIE LINKE.) 

In welcher Höhe hat die Reederei Elb-Link nach 
Kenntnis der Bundesregierung für ihre Fähren be-
ziehungsweise für den Fährbetrieb EU-Gelder er-
halten, und im Rahmen welchen Förderprogramms 
sind diese Gelder an die Reederei geflossen (bitte 
Datum und Höhe der Gelder benennen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 24. April 2017 

Der Bundesregierung liegen zu der Frage keine Erkenntnisse vor. 
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42. Abgeordneter 
Matthias Gastel 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie begründet die Bundesregierung die Ablehnung 
des Antrages des Unternehmens Thales Transpor-
tation Systeme für die Förderung eines Modell-
versuchs für die Anwendung von ETCS auf einem 
Abschnitt der Stuttgarter S-Bahn-Netze zur Er-
probung dieser Technologie für deutsche S-Bahn-
Netze aus dem Förderprogramm „mFUND“ (www. 
stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nahverkehr-bund- 
gibt-kein-geld-fuer-etcs-pilotprojekt.768bef9a- 
b311-4294-96da-408d5e78fc15.html; Hinweis: Aus 
dem Ablehnungsschreiben der TÜV Rheinland 
Consulting GmbH vom 17. März 2017 geht keine 
inhaltliche Begründung hervor; in diesem Schrei-
ben vom 17. März 2017 ist lediglich der Hinweis 
darauf enthalten, dass die Bewertung der Projekt-
skizzen anhand der in Absprache mit dem BMVI 
entwickelten Kriterien erfolgt seien), und welche 
Vorschläge hat die Bundesregierung stattdessen da-
für, die Leistungsfähigkeit von an der Kapazitäts-
grenze genutzten S-Bahn-Netzen wie dem in Stutt-
gart, aber auch in anderen deutschen Städten, zu er-
höhen (www.sueddeutsche.de/muenchen/wechsel- 
an-der-spitze-am-rande-der-kapazitaetsgrenzen- 
1.3265451; www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt. 
s-bahn-bilanz-in-der-region-stuttgart-gelbe-karte- 
fuer-rote-zuege.65878e1f-1bea-43e5-afba-514fc 
49a3b17.html, www.merkur.de/lokales/muenchen/ 
stadt-muenchen/deutsche-bahn-org26695/s-bahn- 
laesst-stationen-aus-sind-zwangslage-6524078. 
html; www.abendblatt.de/hamburg/hamburg-mitte/ 
article208223957/Neuer-Bahnsteig-fuer-den- 
Hauptbahnhof.html; www.fnp.de/rhein-main/ 
Verkehr-in-Rhein-Main-am-Limit;art801,1908569)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 26. April 2017 

Da die in der Frage genannte Projektskizze bzgl. eines ETCS-Versuchs 
im Rahmen der gutachterlichen Bewertung nicht den in der Förder-
richtlinie „Modernitätsfonds“ (mFUND) des BMVI formulierten Krite-
rien entspricht, wurde sie als nicht förderwürdig eingestuft. 

Eine Steigerung der Leistungsfähigkeit bei S-Bahnen hängt von der Mi-
nimierung der Zugfolgezeiten ab. Zugsicherungssysteme, wie die in 
München eingesetzte Linienzugbeeinflussung (LZB) oder ETCS Le-
vel 2 können dazu beitragen. Eine Erprobung dieser Systeme auf Neben-
strecken lässt jedoch keinen Erkenntnisgewinn erwarten. 
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43. Abgeordneter 
Matthias Gastel 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie positioniert sich die Bundesregierung zur vom 
Verband Region Rhein-Neckar und mehreren Bür-
gerinitiativen in Hessen und Baden-Württemberg 
erhobenen Forderung nach einer Einsetzung eines 
Projektbeirates für die geplante zweigleisige Neu-
baustrecke Zeppelinheim – Mannheim-Waldhof im 
Rahmen des Schienenverkehrsprojekts 2-004-V03 
„Korridor Mittelrhein: Zielnetz I“ des Bundesver-
kehrswegeplans 2030 vergleichbar zum Projekt-
beirat zur ABS/NBS Karlsruhe – Basel (Rheintal-
bahn), und welche Gremien sind zur Einrichtung 
eines solchen Projektbeirates, bestehend aus Ver-
tretern des Bundes, der Länder Hessen, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, der Region (Re-
gierungspräsidium, Regionalverbände, Landkreise, 
Kommunen und Bürgerinitiativen) sowie der Deut-
schen Bahn AG mit verbindlichem Mitsprache-
recht im Planungsprozess befugt („Region will 
Projektbeirat“ in: Mannheimer Morgen vom 
17. September 2016, „Projektbeirat soll aktiv mit-
gestalten“ in: Rhein-Neckar Fernsehen vom 
30. März 2016: www.rnf.de/mediathek/video/ 
ice-trasse-projektbeirat-soll-aktiv-mitgestalten)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 27. April 2017 

Vor dem Hintergrund des teilweise sehr frühen Planungsstandes scheint 
die Einrichtung des geforderten Projektbeirates derzeit nicht sinnvoll. 
Wenn die Trassenführung weitgehend entwickelt wurde und sich der 
Kreis der Betroffenen dementsprechend eingrenzen lässt, steht es dem 
Vorhabenträger frei, mit den regionalen Vertretern ein Gremium zur 
konstruktiven Begleitung der weiteren Planung einzurichten, wie im 
„Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung“ des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur vorgesehen. 

 
44. Abgeordneter 

Matthias Gastel 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Bis wann soll die in Überarbeitung stehende standar-
disierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen 
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vor-
liegen bzw. in Kraft treten (Hinweis: Die von der 
Bundesregierung für 2016 vorgesehene Veröffent-
lichung der Ergebnisse aus der Überarbeitung der 
standardisierten Bewertung ist bis heute nicht er-
folgt; vgl. Antwort der Bundesregierung auf die 
Schriftliche Frage 71 des Abgeordneten Stephan 
Kühn auf Bundestagsdrucksache 18/5977), und 
was rät die Bundesregierung den Aufgabenträgern, 
die den Ausbau von Schienenwegen vorantreiben 
wollen, wegen des Fehlens der künftigen Bewer-
tungsgrundlage aber verunsichert sind und daher 
zögern (vgl. Stuttgarter Zeitung vom 22. April 
2017)? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 2. Mai 2017 

Die überarbeitete Verfahrensanleitung für die standardisierte Bewertung 
von Verkehrswegeinvestitionen im schienengebundenen öffentlichen 
Personennahverkehr ist den Ländern mit Schreiben vom 13. April 2017 
zugesandt worden. Sie ist für alle neu zu erstellenden Nutzen-Kosten-
Untersuchungen anzuwenden und zwar für Vorhaben, die zur anteiligen 
Finanzierung im Rahmen des Bundesprogramms nach dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz vorgesehen sind. 

 
45. Abgeordneter 

Jan Korte 
(DIE LINKE.) 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele Perso-
nen an deutschen Flughäfen seit dem Jahr 2010 
Flugreisen wegen Flugüberbuchungen nicht wie 
geplant antreten konnten (bitte nach Jahren auf-
schlüsseln), und in wie vielen Fällen wurden nach 
Kenntnis der Bundesregierung Passagiere gegen 
ihren Willen aus Flugzeugen geholt (bitte auf-
schlüsseln nach jeweiligem Grund und beteiligten 
Behörden)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 26. April 2017 

Nein, da keine statistischen Informationen darüber erhoben werden, ob und 
in welcher Anzahl Fluggästen der Transport aufgrund von Überbuchung 
verweigert wird. Daher hat die Bundesregierung auch keine Kenntnis, 
ob und in wie vielen Fällen Passagiere gegen ihren Willen aus dem Flug-
zeug geholt wurden. 

 
46. Abgeordneter 

Stephan Kühn 
(Dresden) 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Kann die Bundesregierung Presseberichte zu ei-
nem Beschluss des Bund-Länder-Fachausschusses 
„Technisches Kraftfahrwesen“ vom März 2017 
bestätigen (vgl. www.presseportal.de/pm/51580/ 
3606434), nach dem eine nicht vorgenommene 
Umrüstung eines VW-Fahrzeugs mit unzulässi-
ger Abschalteinrichtung künftig bei der Hauptun-
tersuchung als „erheblicher Mangel“ gewertet 
wird, und ab wann werden die Prüforganisationen 
somit die Erteilung der Prüfplakette auf Basis die-
ses Beschlusses verweigern? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 28. April 2017 

Im Rahmen des Bund-Länder-Fachausschusses „Technisches Kraftfahrwe-
sen“ wurde mit den Ländern ein Verfahren abgestimmt, bei dem im Rahmen 
der Hauptuntersuchung die fristgerechte Teilnahme der betroffenen Fahr-
zeuge an der VW-Rückrufaktion aufgrund der angeordneten Nebenbestim-
mung zur Typgenehmigung dieser Fahrzeuge überprüft wird. Grundsätzlich 
gilt, dass der Rückruf verbindlich ist. Die betroffenen Kunden werden zu-
nächst mehrfach aufgefordert, an dem Rückruf teilzunehmen. 
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47. Abgeordneter 
Stephan Kühn 
(Dresden) 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

In welcher Form und welchem finanziellem Rah-
men werden gemäß dem Regierungsprogramm 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 2016- 
2026 (NIP II) Brennstoffzellensysteme für statio-
näre Anwendungen (gewerbliche bzw. industrielle 
Nutzung von Brennstoffzellen-KWK-Anlagen) ge-
fördert? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 2. Mai 2017 

Das Regierungsprogramm fungiert als Rahmenprogramm, welches durch 
Einzelmaßnahmen der Ressorts auszufüllen ist. Festgelegt ist für den Be-
reich der Forschung und Entwicklung, dass das BMWi seine Maßnah-
men im 6. Energieforschungsprogramm fortsetzt. 

Im Forschungsbereich „Wasserstoff und Brennstoffzelle“ werden jähr-
lich bis zu 25 Mio. Euro bereitgestellt, die auch für FuE-Projekte zur 
gewerblichen bzw. industriellen Nutzung von Brennstoffzellen-KWK-
Anlagen mit höheren Leistungen bis in den Megawattbereich mit dem 
Ziel der Systemoptimierung und der Kostenreduktion zur Verfügung ste-
hen. 

Für den Bereich der Demonstration, Marktvorbereitung und Marktakti-
vierung prüfen die Ressorts in ihren Zuständigkeiten die Möglichkeiten 
der Förderung, z. B. im Rahmen der Klimaschutzprogramme zur Stadt- 
bzw. Quartiersentwicklung oder des Technologieeinführungsprogramms 
(TEP). 

 
48. Abgeordnete 

Katrin Kunert 
(DIE LINKE.) 

Verstehe ich die Aussage aus dem Bundesver-
kehrswegeplan zum Schienenstreckenabschnitt zwi-
schen Uelzen und Stendal (Bundestagsdrucksache 
18/10513 (neu), Seite 14) und die Aussage zur Neu-
planung des Abschnitts Steinfeld–Stendal (http:// 
dmm.travel/news/artikel/lesen/2017/04/db-baut- 
uelzen-stendal-aus-80343/) richtig, dass die Deut-
sche Bahn AG verbindlich Lärmschutz für die 
Strecke Steinfeld–Stendal umsetzen muss? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 2. Mai 2017 

Es wird Lärmschutz im Sinne von Lärmvorsorge nach der Sechzehnten 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vorgesehen. 

Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung vom 18. April 
2017 auf Ihre Schriftliche Frage 36 auf Bundestagsdrucksache 18/12021 
verwiesen. 
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49. Abgeordneter 
Dr. Konstantin von 
Notz 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Auswirkungen auf die bisherigen, bereits 
mehrere Jahre alten Rentabilitätsrechnungen für 
die feste Fehmarnbelt-Querung im Allgemeinen 
und die deutsche Hinterlandanbindung im Spezi-
ellen wird die geplante Einführung der Pkw-Maut 
für bundesdeutsche Autobahnen, bei der explizit 
keine Ausnahmen für Grenzverkehre vorgesehen 
sind, nach Ansicht der Bundesregierung konkret ha-
ben (bitte möglichst in Fahrzeugen/Tag angeben), 
und inwiefern geht vor diesem Hintergrund die 
Bundesregierung auch weiterhin von der Rentabi-
lität des Projekts aus? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 28. April 2017 

Die Einführung einer Infrastrukturabgabe hat auf die Rentabilitätsbe-
rechnungen für die feste Fehmarnbelt-Querung und die deutsche Hinter-
landanbindung keine Auswirkungen. 

 
50. Abgeordneter 

Omid Nouripour 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Geht die Bundesregierung davon aus, dass es durch 
das Verbot der USA und Großbritanniens, Laptops 
und andere größere technische Geräte im Hand-
gepäck auf Direktflügen aus verschiedenen isla-
misch geprägten Ländern im Nahen Osten und 
Nordafrika mitzuführen (www.spiegel.de/reise/ 
aktuell/handgepaeck-auf-usa-fluegen-warum- 
laptops-nun-verboten-sind-a-1139907.html), zu ei-
nem erhöhten Passagieraufkommen über dem Luft-
drehkreuz Frankfurt/Main kommen wird, um mit 
einer Zwischenlandung das Verbot zu umge-
hen, und wenn es von der Bundesregierung noch 
keine Einschätzung über die Auswirkungen des 
Verbots auf den deutschen Luftfahrtbetrieb gibt, 
warum nicht? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle 
vom 24. April 2017 

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass aufgrund der 
Handgepäckregeln der USA und Großbritanniens ein erhöhtes Passa-
gieraufkommen am Flughafen Frankfurt/Main zu erwarten ist. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

51. Abgeordnete 
Sylvia Kotting-Uhl 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung zum 
derzeitigen Sachstand bei der Sicherheitsnachweis-
führung für das Atomkraftwerk Beznau 1, und wel-
che grundlegenden Problematiken sieht sie beim 
Wiederanfahren eines alten Reaktors nach einem 
derart unvorhergesehen langem Betriebsstillstand 
(z. B. das Fortschreiten bestimmter Alterungsme-
chanismen oder technische Ausfälle (vgl. Aargauer 
Zeitung vom 17. März 2017)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Rita Schwarzelühr-Sutter 
vom 26. April 2017 

Der Betreiber des Atomkraftwerks Beznau 1 hat die für den Sicherheits-
nachweis des Reaktordruckbehälters notwendigen Unterlagen bei der 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde der Schweiz (ENSI) eingereicht. 

Die Bewertung dieser Unterlagen durch das ENSI ist nach Kenntnis der 
Bundesregierung noch nicht abgeschlossen. Für das Wiederanfahren ei-
nes Atomkraftwerkes, auch nach einem langen Betriebsstillstand, sind 
sicherheitstechnische Anforderungen einzuhalten. Hierzu muss der ord-
nungsgemäße Zustand der technischen Einrichtungen gewährleistet wer-
den. Die Überprüfung obliegt den jeweiligen nationalen atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörden. 

 
52. Abgeordneter 

Peter Meiwald 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Anlagen gibt es nach Kenntnis der Bun-
desregierung in Deutschland für die Rückgewin-
nung von Phosphat aus Klärschlämmen, und welche 
Betreiber dieser Anlagen haben nach Kenntnis 
der Bundesregierung eine Zulassung gemäß der 
Düngemittelverordnung, das zurückgewonnene 
Phosphat als Düngemittel zu verkaufen (bitte nach 
Bundesländern und Jahr der Inbetriebnahme auf-
schlüsseln)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold 
vom 27. April 2017 

Nach den der Bundesregierung vorliegenden Kenntnissen befinden sich 
derzeit zwei Anlagen zur Phosphorrückgewinnung im Entsorgungsmaß-
stab im Betrieb: Diese Anlagen befinden sich in Rheinland-Pfalz (Linz/ 
Rhein, Inbetriebnahme 2014) und Baden-Württemberg (Offenburg, In-
betriebnahme 2011). 

Daneben werden in Berlin (Berlin-Wassmannsdorf, Inbetriebnahme 2008), 
in Nordrhein-Westfalen (Mönchengladbach-Neuwerk, Inbetriebnahme 
2009), in Niedersachsen (Uelzen, Salzgitter und Wolfsburg, Inbetriebnah-
men 2015 und 2016, Braunschweig, Projekt befindet sich in der Um-
setzung), in Rheinland-Pfalz (Pirmasens, Projekt befindet sich in der 
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Umsetzung) Anlagen nach dem sogenannten AirPrex-Verfahren be- 
trieben. In Niedersachsen (Lingen, Inbetriebnahme 2016) wird eine  
EloPhos-Anlage zur MAP-Fällung betrieben. Die Fällungsverfahren 
dienten dabei ursprünglich nicht primär der Phosphorrückgewinnung, 
sondern der Verhinderung von Verkrustungen in der Anlagentechnik. 
Dabei fällt kristallines Magnesiumammoniumphosphat (MAP; Struvit) 
an. 

Daneben befinden sich weitere Projekte zur Phosphorrückgewinnung in 
Rheinland-Pfalz, Bayern und Hamburg (Verarbeitung zu Phosphorsäure) in 
fortgeschrittenen Stadien der technischen Entwicklung, ohne dass ge-
genwärtig bereits ein Einsatz im Entsorgungsmaßstab erfolgt. 

Eine Übersicht über die aktuellen Anlagen und Projekte in Deutschland und 
im internationalen Bereich können dem folgenden Internetauftritt entnom-
men werden: http://p-rex.eu/uploads/media/Kabbe_Tech_implementation_ 
Table 20170208.pdf. 

Nach Anlage 2 Nummer 6.2.3 der geltenden Düngemittelverordnung 
sind Phosphatdünger aus der Verbrennung von Klärschlämmen zugelas-
sen, wenn die Aschen von Klärschlämmen stammen, die die Anforde-
rungen der Klärschlammverordnung an die landwirtschaftliche Verwer-
tung von Klärschlämmen erfüllen. 

Zudem können Düngemittel aus Struvit grundsätzlich auch als Stick-
stoffphosphat-Düngemittel (NP-Düngemittel) nach Anlage 2 Num-
mer 6.2.4 in Verkehr gebracht werden. Ob die jeweiligen düngemittel-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, ist im Einzelfall zu prüfen. Für 
die Durchführung, insbesondere die Überwachung der düngerechtlichen 
Vorgaben sind die Länder zuständig. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

53. Abgeordneter 
Uwe Kekeritz 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie bewertet die Bundesregierung die gesund-
heitlichen Risiken im Zusammenhang mit der 
Verbreitung von 27 Millionen Hormonimplantaten 
der Bayer-Marke Jadelle in Entwicklungsländern 
(vgl. www.zdf.de/politik/frontal-21/implantierte- 
verhuetung-100.html), und inwiefern wird die 
Verbreitung von Hormonimplantaten mit Mitteln 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ge-
fördert (bitte nach Markenname des Hormonim-
plantats und Umfang der finanziellen Unterstüt-
zung für verwendende Entwicklungsorganisatio-
nen aufschlüsseln)? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn 
vom 2. Mai 2017 

Im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) werden 
nur Methoden der Familienplanung finanziert, die international übliche 
Qualitätsstandards erfüllen, wie die Präqualifikation durch die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) oder die Zulassung durch eine internatio-
nal anerkannte Arzneimittelzulassungsbehörde (z. B. FDA (USA), EMA/ 
EU-Kommission (Europa)). 

Derzeit enthält die WHO-Liste der präqualifizierten Arzneimittel für re-
produktive Gesundheit 36 Eintragungen. Darunter sind auch drei Hor-
monimplantate: das Präparat von Bayer (Jadelle), das schon im Jahr 2009 
präqualifiziert wurde, und die beiden Präparate von Organon/MSD (Im-
planon/Implanon nxt). Ein weiteres Produkt von einem chinesischen 
Hersteller befindet sich derzeit im Präqualifikationsprozess. 

Wie bei anderen Arzneimitteln auch, können im Falle von Hormonim-
plantaten Nebenwirkungen auftreten. Deshalb werden Hormonimplan-
tate im Rahmen von Programmen der deutschen EZ immer als Teil eines 
Mixes von Verhütungsmethoden angeboten, um den betroffenen Frauen 
eine Wahlentscheidung sowie eine situationsgerechte Entscheidung zu 
ermöglichen. 

Der Einsatz von Implantaten erfordert spezifische Fachkenntnis und be-
sondere hygienische Bedingungen, weshalb sie im Rahmen der deut-
schen EZ ausschließlich über entsprechend ausgestattete medizinische 
Dienstleister verfügbar gemacht werden. Das Einsetzen und Entfernen 
der Implantate wird von geschultem Personal vorgenommen. Die Aus-
wahl der jeweiligen Produkte erfolgt durch die Gesundheitsministerien 
und die lokalen Arzneimittelaufsichtsbehörden im Partnerland. 

Die Bundesregierung unterstützt Programme der sexuellen und repro-
duktiven Gesundheit, bei denen auch Verhütungsimplantate angeboten 
werden, u. a. in Westafrika (ECOWAS), in Kamerun und im Jemen. 
Über ECOWAS wird ein Fonds zur Beschaffung von Kontrazeptiva fi-
nanziert. Hier können die Mitgliedstaaten alle zwei Jahre einen Antrag  
auf Finanzierung von Verhütungsmitteln stellen. Gelegentlich, aber in 
geringem Umfang, wird hieraus auch Jadelle beschafft. In Kamerun und 
im Jemen wird das Implantat Implanon beschafft. 

Der Bericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen „Contracep-
tives and Condoms for Family Planning and STI & HIV Prevention. Ex-
ternal Procurement Support Report 2014“ gibt unter anderem die Zu-
sammensetzung der deutschen Unterstützung für Kontrazeptivalieferun-
gen im Jahr 2014 an. Dementsprechend enthielten die in diesem Jahr in 
Höhe von 22,9 Mio. US-Dollar finanzierten Kontrazeptivalieferungen 
männliche und weibliche Kondome, die Pille, Spiralen und Implantate. 
Implantate hatten einen Anteil von 8 Prozent. 

Eine genauere Aufschlüsselung nach Markenname des Hormonimplan-
tats und Umfang der finanziellen Unterstützung ist in diesem Rahmen 
leider nicht möglich. 
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54. Abgeordnete 
Renate Künast 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie ist der genaue Sachstand hinsichtlich der er-
stellten Roadmaps/Maßnahmenpläne der Mitglieds-
unternehmen des Textilbündnisses, und wann ge-
nau wird die Bundesregierung die Roadmaps/ 
Maßnahmenpläne den Abgeordneten zukommen 
lassen, die für dieses Thema zuständig sind? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn 
vom 2. Mai 2017 

142 Mitglieder des Bündnisses für nachhaltige Textilien sind ihrer Be-
richtspflicht nachgekommen und haben einen individuellen Umsetzungs-
plan (Roadmap) mit konkreten Maßnahmen für 2017 erarbeitet. Ein un-
abhängiger Dienstleister prüft derzeit die Plausibilität dieser Zielformu-
lierungen. 

2017 erfolgt die Veröffentlichung der Roadmaps durch die Bündnismit-
glieder noch auf freiwilliger Basis, weil es sich um den ersten Durchlauf 
des neuen Verfahrens handelt. Ab 2018 ist die Veröffentlichung der Road-
maps für alle Mitglieder verpflichtend. Die Bundesregierung wird nach 
der abgeschlossenen Plausibilitätsprüfung ihre Roadmap im Sommer 
dieses Jahres veröffentlichen. 

 
55. Abgeordnete 

Renate Künast 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Mitglieder des Textilbündnisses haben aus 
welchen Gründen das Bündnis wieder verlassen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn 
vom 2. Mai 2017 

Die Mitgliedschaft im Textilbündnis ist freiwillig. So kann es auf dem 
gemeinsamen Weg zu mehr Nachhaltigkeit neben den vielen Beitritten 
ebenso zu Austritten kommen. 

Die Gründe dafür sind vielfältig, unter anderem gehören dazu: 

– Insolvenz von Unternehmen; 
– Umstrukturierung oder Auflösung von Organisationen/Unternehmen 

(z. B. Unternehmensfusionen); 
– ausgebliebene bzw. nicht hinreichende Zielverfolgung: Jedes Bünd-

nismitglied verpflichtet sich, jährlich einen individuellen Maßnah-
menplan mit konkreten Zielen (Roadmap) zu erstellen und über die 
Zielerreichung zu berichten. Erfolgt dies nicht, greifen Sanktionen bis 
hin zum Bündnisausschluss; 

– mangelnde (personelle/finanzielle) Ressourcen; 
– fehlende Übereinstimmung mit den Zielen des Bündnisses. 

Das Mitgliedermanagement des Bündnisses obliegt dem Bündnissekre-
tariat bzw. dem Steuerungskreis des Textilbündnisses, welcher sich für 
eine vertrauliche Behandlung der spezifischen Austrittsgründe Einzelner 
entschieden hat. 
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Zwischen dem 1. November 2016 und dem 20. April 2017 sind folgende 
Mitglieder ausgetreten: 

Stiftung Warentest, Zwergengrün, v. CAMPE & OHFF Gmbh, TRIGEMA 
Inh. W. Grupp e. K., Sightmode Limited, Living Crafts GmbH & Co. KG, 
Lauterbacher Hemdmanufaktur GmbH & Co. Vertriebs KG, Lamme 
Groep BV, Jefferys GmbH Fashion Concepts & Design Corporate Fashion, 
GreenPosh, Global Tactics, Ernstingʼs Family GmbH & Co. KG, EcoPlanet 
Bamboo Group, Cocccon UG, Netzwerk Deutscher Mode- und Textil-
designer – VDMD, Vista Textil GmbH, real, SB-Warenhaus GmbH, Al-
bert Kerbl, Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG, UTT Technische 
Textilien GmbH & Co. KG, Clothing Network GmbH, Kossmann, Po-
lolo, Dresscue, Silvia Adler Manufaktur Sant, Loud+proud, Lichtschatz 
Projekte GmbH, Gebrueder Otto GmbH & Co. KG, A&R Textil, Ver-
braucher Initiative e. V., ESPARTO Yoga Fashion, Biehler Sportswear, 
SüdwolleGroup, S. Leithäuser GmbH & Co. KG (Benvenuto), goodso-
ciety GmbH, ISA-TEX GmbH, Monagoo, Engbers GmbH & Co. KG, 
Interloom, Klingel (K-Mail Order GmbH & Co. KG), Solidaridad, Hans 
Natur e. K., Prime Solution Asia, Andheri-Hilfe. 

 
56. Abgeordneter 

Niema Movassat 
(DIE LINKE.) 

Aus welchen Gründen sind zwischen Novem-
ber 2016 und April 2017  38 Unternehmen aus dem 
Textilbündnis ausgetreten (bitte Unternehmen mit 
Austrittsbegründung einzeln auflisten), und wel-
che Hilfe bietet die Bundesregierung kleinen Un-
ternehmen wie zum Beispiel „Zwergengrün“ an, 
die bei der Erstellung der Leitfäden überfordert 
waren und sich mehr Hilfe durch die Bundesre-
gierung erhofft haben (www.domradio.de/themen/ 
soziales/2017-04-13/dutzende-mitglieder-verlassen- 
zusammenschluss-wegen-zielvorgaben)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn 
vom 26. April 2017 

Das Bündnis für nachhaltige Textilien vereint die Kraft und Expertise 
seiner Mitglieder aus verschiedenen Anspruchsgruppen, um soziale, ökolo-
gische und ökonomische Verbesserungen entlang von Textillieferketten 
anzustoßen und umzusetzen. Die Mitgliedschaft im Textilbündnis ist 
freiwillig. So kann es auf dem gemeinsamen Weg zu mehr Nachhaltig-
keit neben den vielen Beitritten ebenso zu Austritten kommen. 

Die Gründe für das Ausscheiden aus dem Textilbündnis sind vielfältig, 
unter anderem gehören dazu: 

– Insolvenz von Unternehmen; 
– Umstrukturierung oder Auflösung von Organisationen/Unternehmen 

(z. B. Unternehmensfusionen); 
– ausgebliebene bzw. nicht hinreichende Zielverfolgung: Jedes Bünd-

nismitglied verpflichtet sich, jährlich einen individuellen Maßnah-
menplan mit konkreten Zielen (Roadmap) zu erstellen und über die 
Zielerreichung zu berichten. Erfolgt dies nicht, greifen Sanktionen bis 
hin zum Bündnisausschluss; 

– mangelnde (personelle/finanzielle) Ressourcen; 
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– fehlende Übereinstimmung mit den Zielen des Bündnisses. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) hat das Textilbündnis initiiert und bringt sich in den 
verschiedenen Gremien intensiv ein. Das Mitgliedermanagement obliegt 
jedoch dem Bündnissekretariat bzw. dem Steuerungskreis des Textil-
bündnisses. Der Steuerungskreis hat sich bewusst dafür entschieden, die 
spezifischen Gründe einzelner Mitgliederaustritte vertraulich zu behandeln. 

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der zwischen dem 1. Novem-
ber 2016 und dem 20. April 2017 ausgetretenen Mitglieder (absteigend 
nach Zeitpunkt des Austritts): 

Stiftung Warentest, Zwergengrün, v. CAMPE & OHFF Gmbh, TRIGEMA 
Inh. W. Grupp e. K., Sightmode Limited, Living Crafts GmbH & Co. KG, 
Lauterbacher Hemdmanufaktur GmbH & Co. Vertriebs KG, Lamme 
Groep BV, Jefferys GmbH Fashion Concepts & Design Corporate Fashion, 
GreenPosh, Global Tactics, Ernstingʼs Family GmbH & Co. KG, EcoPlanet 
Bamboo Group, Cocccon UG, Netzwerk Deutscher Mode- und Textil-
designer – VDMD, Vista Textil GmbH, real, SB-Warenhaus GmbH, Al-
bert Kerbl, Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG, UTT Technische 
Textilien GmbH & Co. KG, Clothing Network GmbH, Kossmann, Po-
lolo, Dresscue, Silvia Adler Manufaktur Sant, Loud+proud, Lichtschatz 
Projekte GmbH, Gebrueder Otto GmbH & Co. KG, A&R Textil, Ver-
braucher Initiative e. V., ESPARTO Yoga Fashion, Biehler Sportswear, 
SüdwolleGroup, S. Leithäuser GmbH & Co. KG (Benvenuto), goodso-
ciety GmbH, ISA-TEX GmbH, Monagoo, Engbers GmbH & Co. KG, 
Interloom, Klingel (K-Mail Order GmbH & Co. KG), Solidaridad , Hans 
Natur e. K., Prime Solution Asia, Andheri-Hilfe. 

Um seine Mitglieder bei der Mitarbeit im Textilbündnis und bei Erstel-
lung der Roadmaps zu unterstützen, bietet das Bündnissekretariat eine 
breite Palette an Unterstützungsdienstleistungen an. Diese reicht von In-
formationsangeboten (u. a. Newsletter, Broschüren und Informationen 
im internen Mitgliederbereich) über interaktive Unterstützung (u. a. 
Web-Seminare, Workshops) bis hin zu direkter Mitgliederberatung (u. a. 
telefonische und E-Mail-Beratung). Einer überwältigenden Mehrheit der 
Mitglieder (insgesamt 142) war es so möglich, individuelle Roadmaps 
zur Verfolgung der Bündnisziele zu erstellen. 

 
57. Abgeordneter 

Niema Movassat 
(DIE LINKE.) 

Welche Rolle spielt nach Informationen der Bun-
desregierung die Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in dem 
vom Europäischen Treuhandfonds für Afrika 
(EUTF) mit 90 Mio. Euro finanzierten Vorhaben 
zum Migrationsmanagement in Libyen (http:// 
europa.eu/rapid/press-release_IP-17-951_en.htm) 
(Grund für Teilnahme der GIZ an dem Vorhaben, 
Stellung der GIZ innerhalb des Vorhabens, ge-
nauer Aufgabenbereich der GIZ), und wie möch-
ten Deutschland und die EU dadurch konkret die 
laut dem Auswärtigen Amt „KZ-ähnlichen Ver-
hältnisse“ in libyschen Flüchtlingslagern (www. 
welt.de/newsticker/news1/article161618538/ 
Auswaertiges-Amt-kritisiert-Fluechtlingscamps- 
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in-Libyen-KZ-aehnliche-Verhaeltnisse.html) so-
wie die anscheinend gängige Praxis der Verskla-
vung von Flüchtlingen in Libyen (www.iom. 
int/news/iom-learns-slave-market-conditions- 
endangering-migrants-north-africa) unterbinden? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn 
vom 28. April 2017 

Das oben genannte Projekt des EU-Treuhandfonds ergänzt die bestehen-
den Aktivitäten der Bundesregierung und der EU zur Unterstützung für 
Binnenvertriebene, Flüchtlinge und Migranten in Libyen. 

Das Projekt umfasst zwei Komponenten: Hilfs- und Schutzmaßnahmen 
für Flüchtlinge und Migranten (Komponente 1) sowie sozioökonomi-
sche Entwicklung auf kommunaler Ebene und lokale Regierungsführung 
(Komponente 2). Eine Beteiligung der Deutschen Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist nur in der Komponente 2 
vorgesehen: Mit bis zu 10 Mio. Euro soll ein von der Bundesregierung 
in Auftrag gegebenes Vorhaben geographisch erweitert werden. In aus-
gewählten libyschen Städten auf den Migrationsrouten sollen der Aufbau 
kommunaler Verwaltungsstrukturen und lokale Wirtschaftsentwicklung 
unterstützt und der Zugang zu sozialen Basisdienstleistungen insbeson-
dere für Flüchtlinge und Migranten verbessert werden. 

Neben der GIZ sind in der zweiten Komponente UNDP, UNICEF und 
IOM als Umsetzungsorganisationen vorgesehen. 

 

Berlin, den 5. Mai 2017 
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Anlagen 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 47 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 48 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 49 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 50 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 51 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 52 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 53 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 54 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 55 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 56 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 57 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 58 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 59 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 60 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 61 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 62 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 63 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 64 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 65 –  Drucksache 18/12241 

 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode  – 66 –  Drucksache 18/12241 



 

 



 

 

 

Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com 
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0722-8333 


